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Was ist versichert? 

 

1. Versichert ist im Rahmen und Abänderung der Ziffer 7.19 

der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-

pflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Bestim-

mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-

mers aus Halten, Besitz und Gebrauch des im Versicherungs-

schein bezeichneten Wassersportfahrzeuges, das aus-

schließlich zu privaten Zwecken und/oder zur gelegentlichen 

Vermietung ohne Berufsbesatzung benutzt wird und dessen 

Standort/Liegeplatz in Europa ist. 

 

Was ist mitversichert? 

 

2. Mitversichert ist 

a) die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortli-

chen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeuges 

berechtigten Personen; 

b) die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von 

Wasserskiläufern und Schirmdrachenfliegern. 

 

3. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Halten, Be-

sitz und Verwendung von Beibooten, Schlauchbooten, Ret-

tungsinseln und dgl., die zu den im Versicherungsschein be-

zeichneten Wassersportfahrzeugen gehören, auch wenn 

diese zu selbstständigen Fahrten mit und ohne Motor be-

nutzt werden. 

 

4. Mitversichert ist, abweichend von Ziffer 7.6 AHB, die ge-

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Be-

schädigung von gemieteten Steganlagen und/oder Einstell-

räumen ohne Inhalt zu privaten Zwecken zur Aufnahme/Un-

terbringung des im Versicherungsschein bezeichneten Was-

sersportfahrzeuges. 

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Deckungs-

summe für Sachschäden EUR 50.000,- je Schadenereignis, 

maximal EUR 100.000,- im Versicherungsjahr. 

Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 

EUR 250,- selbst. 

 

5. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

des verantwortlichen Führers und der sonst zur Bedienung 

des Fahrzeuges berechtigten Personen aus Haftpflichtschä-

den aus dem vorschriftswidrigen Umgang mit brennbaren 

oder explosiven Stoffen, sowie aus Haftpflichtschäden aus 

dem Umgang mit zum Schiff gehörenden Signalmitteln (z.B. 

Signalpistole.) 

 

6. Mitversichert ist in Abänderung der Ziffer 7.19 AHB die ge-

setzliche Haftpflicht aus Besitz und Verwendung eines nach 

StVZO nicht versicherungspflichtigen Trailers bzw. Bootsan-

hängers für das im Versicherungsschein genannte Wasser-

sportfahrzeug. 

 

Was ist nicht versichert? 

 

7. Nicht versichert ist 

a) die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers und des 

Schirmdrachenfliegers; 

b) die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung 

an Motorbootrennen oder bei den damit im Zusammenhang 

stehenden Übungsfahrten ereignen; 

c) die Haftpflicht gegen Personen (Versicherungsnehmer o-

der jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst 

gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit 

brennbaren oder explosiven Stoffen verursachen. 

 

Wann ist ein Führerschein erforderlich? 

 

8. Führerscheinklausel 

(1) Ist für das Führen eines Wassersportfahrzeuges eine be-

hördliche Erlaubnis erforderlich, bleibt der Versicherer von 

der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der verantwortli-

che Führer beim Eintritt des Versicherungsfalles nicht die be-

hördlich vorgeschriebene Erlaubnis besitzt oder wenn ein 

unberechtigter Führer das Wassersportfahrzeug gebraucht 

hat. 

(2) Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Ver-

sicherungsnehmer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der 

Erlaubnis beim verantwortlichen Führer ohne Verschulden 

annehmen durfte oder wenn er den Gebrauch des Wasser-

sportfahrzeuges durch den unberechtigten Führer nicht be-

wusst ermöglicht hat. 
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Was ist bei Auslandsschäden zu beachten? 

 

9. Auslandsschäden 

(1) Eingeschlossen ist, abweichend von Ziffer 7.9 AHB, die ge-

setzliche Haftpflicht aus Schadenereignissen in der ganzen 

Welt. 

 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsun-

fällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-

cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der 

Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. Einge-

schlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeits-

unfällen, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs VII 

unterliegen. 

 

(3) Bei Schadenereignissen in den USA und Kanada werden, 

abweichend von Ziffer 6.5 AHB, die Aufwendungen des Ver-

sicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme 

angerechnet. 

Kosten sind: 

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 

Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-

dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie 

Schadenermittlungskosten, die dem Versicherer nicht selbst 

entstehen. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung 

des Versicherers entstanden sind. Vom Versicherungsschutz 

ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit 

Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary da-

mages. 

 

(4) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EURO. Soweit 

der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 

Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 

des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 

Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 

gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

 

(5) Im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Wasser-

sportfahrzeuges in einem ausländischen Hafen ist die etwa 

erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung aus-

schließlich Sache des Versicherungsnehmers. 

 

Wie sind Gewässerschäden versichert 

 

10. Gewässerschäden 

(1) Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-

gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die ge-

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittel-

bare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physi-

kalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit ei-

nes Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-

schäden), mit Ausnahme von Gewässerschäden 

a) durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen 

Stoffen in Gewässer oder durch sonstiges bewusstes Einwir-

ken auf Gewässer. Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder 

Einwirkung zur Rettung anderer Rechtsgüter geboten ist; 

b) durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl 

oder anderen Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen, 

Betankungsanlagen oder aus maschinellen Einrichtungen 

des Schiffes. 

 

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Per-

sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), 

die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 

Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an 

den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-

nungen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

(3) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-

den, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, 

anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-

hen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem 

Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-

nahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schä-

den durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-

kräfte ausgewirkt haben. 

 

Wie sind Vermögensschäden versichert? 

 

11. Vermögensschäden 

1. Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des Ziffer 2.1 

AHB aus Schadenereignissen mitversichert, die während der 

Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

 

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 2.1 Schä-

den, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte o-

der gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen; 

2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, 

Gerüche, Erschütterungen); 

2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender, 

prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit; 

2.4 Tätigkeit im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versiche-

rungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftli-

chen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kas-

senführung sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Ur-

heberrechten; 

2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-

anschlägen; 

2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-

schaftlich verbundene Unternehmen; 

2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, 

Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, 

Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung; 

2.9 vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-

lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 

Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverlet-

zung; 

2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, 

Wertpapieren und Wertsachen. 
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Für welche Schäden besteht Versicherungsschutz und 
für welche nicht?
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung /  Vollmacht des Versi-
    cherers
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Was ist bei der Beitragszahlung zu beachten und wann 
beginnt der Versicherungsschutz?
8. Beginn des Versicherungsschutzes /  Beitrag und Ver-
    sicherungsteuer
9. Erster oder einmaliger Beitrag/ Zahlung und Folgen
    verspäteter Zahlung
10. Folgebeitrag/ Zahlung und Folgen verspäteter 
      Zahlung
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti-
      gung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Wie lange dauert das Versicherungsverhältnis und wann
kann es gekündigt werden?
16. Dauer und Ende des Vertrages
17. W egfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unterneh-
      men
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund von 
      Änderung von Rechtsvorschriften
22. M ehrfachversicherung

Für welche Schäden besteht Versicherungsschutz und für welche nicht?

1. Gegenstand der 
Versicherung, 
Versicherungsfall

soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- 
oder Versicherungspflicht unterliegen;
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorge-
versicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der 
Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus-
setzungen von Ziff. 21 kündigen.

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versi-
cherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsneh-
mer wegen eines während der W irksamkeit der Versi-
cherung eingetretenen Schadenereignisses (Versiche-
rungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus 
ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, auf-
grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen Inhalts von einem Dritten auf Schadensersatz in 
Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist.  Auf 
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha-
denereignis geführt hat, kommt es nicht an.
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche  handelt,

2. Vermögens-
schäden, Abhanden-
kommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Ver-
einbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haft-
pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-
mers wegen
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, M inderung, auf Schadenser-
satz statt der Leistung;
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können;
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges;
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen.

3. Versichertes Risiko 3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche 
Haftpflicht
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers;
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder 
Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern, versicherungspflichtigen Luft-  
oder W asserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, 

durch Sachschäden entstanden sind;
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen. 
Hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschäden 
Anwendung.

Welche Obliegenheiten müssen Sie beachten und
welche Rechtsfolge tritt bei Verletzung der Obliegen-
heiten ein?
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
      nehmers
24. O bliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. O bliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von O bliegenheiten
 

Welche weiteren Bestimmungen gelten?
27. M itversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, W illenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht
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4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsver-
trages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden 
Vertrages sofort versichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb 
eines M onats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch 
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versi-
cherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen 
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 
einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine 
Einigung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb einer 
Frist von einem M onats nach Eingang der Anzeige nicht 
zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

4. Vorsorgever-
sicherung

aus einem Versicherungsfall die Deckungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der 
Deckungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital-
wert der Rente die Deckungssumme oder den nach 
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungs-
summe, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum 
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die 
entsprechende Vorschrift der Verordnung über den  
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Ver-
sicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Deckungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restdeckungssumme übersteigt, 
werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag 
von der Deckungssumme abgesetzt.
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befrie-
digung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungs-
nehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der 
W eigerung an entstehenden M ehraufwand an Entschä-
digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

5. Leistungen der 
Versicherung /  
Vollmacht des Versi-
cherers

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 
Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadens-
ersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungs-
nehmers von berechtigten Schadensersatzverpflich-
tungen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches 
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, 
die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender W irkung für den Versicherer 
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer binnen zwei W ochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur

4.2 Versicherungsschutz besteht für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden in der Höhe der jeweils verein-
barten Deckungssumme.
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 
Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraftfahrzeugs, Luft-  oder W asserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen sowie der Ausübung der Jagd;
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu 
versichern sind;
(5) die mit der Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beför-
derung, Verwendung von und Handel mit explosiven 
Stoffen verbunden sind, soweit hierzu eine besondere 
behördliche Genehmigung erforderlich ist.

6. Begrenzung der 
Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Deckungs-
summen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.
6.2 Die Entschädigungsleistungen des Versicherers für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres sind auf 
das 2-fache der vereinbarten Deckungssummen 
begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein oder in 
den sonstigen dem Vertrag zugrunde liegenden 
Bedingungen etwas anderes geregelt ist.
6.3 M ehrere während der W irksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese
- auf derselben Ursache,
-  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder
-  auf der Lieferung von W aren mit gleichen M ängeln
beruhen.
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der 
Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit 
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der 
Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch 
in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenser-
satzansprüche verpflichtet.
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden nicht auf die Deckungssummen angerechnet.
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 

Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadens-
ersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen 
im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über Schadensersatzansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung 
bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf seine Kosten.
5.3 W ird in einem Strafverfahren wegen eines Schadens-
ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die 
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsneh-
mer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so 
trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder 
die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers.
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein M itversi-
cherter das Recht, die Aufhebung oder M inderung einer 
zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur 
Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

7. Ausschlüsse Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, besteht 
kein Versicherungsschutz für:
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 

Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis 
von deren M angelhaftigkeit oder Schädlichkeit
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-  Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.
7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags 
oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.
7.4 Haftpflichtansprüche 
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 
benannten Personen gegen die mitversicherten Personen,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrages,
(3) zwischen mehreren M itversicherten desselben Versi-
cherungsvertrages. 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsneh-
mer 
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versi-
cherungsvertrag mitversicherten Personen gehören.
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern 
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern 
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Perso-
nen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 
angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander 
verbunden sind);
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, 
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 
Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
O ffene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver-
waltern;
zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) 
erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von 
Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen 
in häuslicher Gemeinschaft leben.
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen 
gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene 
Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines 
besonderen Verwahrungsvertrages sind. 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen 
(insbesondere Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, 
Prüfung) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder 
Teile von ihnen unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen 
waren;
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der 
Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung 
seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit (insbe-
sondere als W erkzeug, Hilfsmittel, M aterialablagefläche) 
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;
(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und 
sich diese Sachen oder -  sofern es sich um unbewegliche 
Sachen handelt -  deren Teile sich im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben. Dieser 
Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 

beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensicht-
lich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung 
von Schäden getroffen hatte.
zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und 
Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, 
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der 
Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versi-
cherungsnehmer als auch für die durch den Versiche-
rungsvertrag etwa mitversicherten Personen.
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versi-
cherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der 
Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangel-
haften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Ver-
nichtung der Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstige Leistungen übernommen 
haben.
7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetz-
buch VII sind jedoch mitversichert.
7.10 
(a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/ 35/ EG) basierenden nationalen Umsetzungs-
gesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche 
Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch 
genommen wird. 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschaden-
gesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsricht-
linie (2004/ 35/ EG) basierender nationaler Umsetzungs-
gesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versi-
cherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 
privater Haftpflichtrisiken.
(b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelt-
einwirkung. 
Dieser Ausschluss gilt nicht 
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflicht-
risiken
oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfüh-
rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden 
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Her-
stellung, Lieferung, M ontage, Demontage, Instand-
haltung oder W artung von
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (W HG-Anlagen);
-  Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs-
gesetz (UmweltHG-Anlagen);
-  Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen;
- Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind.



HA 4000.5 N    Seite 4 von 8   

Y
E

9
1

3
  

 0
1

.2
0

0
8

Fortsetzung (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-
tausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persön-
lichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfein-
dung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen. 
7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die 
aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungs-
nehmers oder der mitversicherten Personen resultieren. 
Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der 
dem Versicherungsnehmer oder der mitversicherten 
Personen gehörenden, von ihnen gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen 
besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt hat.
7.19 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs-, Kraftfahrzeugan-
hängers, Luft- , Raum- oder W asserfahrzeuges verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Kraft-  
oder W asserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle 
anderen Versicherten.
Eine Tätigkeit der oben genannten Personen an einem 
Kraft-  oder W asserfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist 
und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird
7.20 Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme 
an Pferderennen, Box- oder Ringkämpfen, sonstigen 
Kampfsportarten sowie den Vorbereitungen hierzu 
(Training).

W as ist bei der Beitragszahlung zu beachten und wann beginnt der 
Versicherungsschutz?
8. Beginn des Versiche-
rungsschutzes /  Beitrag 
und Versicherungsteuer

9. Erster oder 
einmaliger Beitrag/  
Zahlung und Folgen 
verspäteter Zahlung

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag recht-
zeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung 

gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der 
Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Höhe zu entrichten hat.

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich 
nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs-
beginn.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt 
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahres-
beitrags.
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst 
ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zah-

10. Folgebeitrag/
Zahlung und Folgen 
verspäteter Zahlung

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, am M onatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt.
10.2 W ird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer ohne M ahnung in Verzug, es 
sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
W ird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei W ochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur 
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Bei-
trags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach Ziff. 10.3 und Ziff. 10.4 mit 

lung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte M itteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Bei-
trags aufmerksam gemacht hat.
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

dem Fristablauf verbunden sind.
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 
10.2 darauf hingewiesen wurde.
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Absatz 3 darauf 
hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines M onats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-
rungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein 
Versicherungsschutz.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse 
zurückzuführen sind.
Haftpflichtansprüche aus Schäden, die auf FCKW  
(Fluorchlorkohlenwasserstoffe), Silikose, W eichmacher, 
insbesondere DEHP (Diethylhexylphthalat) und DBP 
(Dibuthylphthalat), oder auf M aterialien zurückzuführen 
sind, die diese Stoffe enthalten oder mit diesen im 
Zusammenhang stehen.
Haftpflichtansprüche aus Schäden, die auf Schweißrauch 
zurückzuführen sind oder mit diesem im Zusammenhang 
stehen.
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in un-
mittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von 
radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
zurückzuführen sind auf 
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte O rganismen (GVO ),
(3) Erzeugnisse, die 
-  Bestandteile aus GVO  enthalten,
-  aus oder mit Hilfe von GVO  hergestellt wurden.
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche 
entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender 
Gewässer.
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem 
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden 
aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von 
Daten,
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Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im 

13. Beitragsregulierung Sofern nicht im Versicherungsschein oder in den sonsti-
gen dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen 
etwas anderes geregelt ist, gilt:
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten 
sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis 
auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind 
innerhalb eines M onats nach Zugang der Aufforderung 
zu machen und auf W unsch des Versicherers nachzu-
weisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des 
Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine 
Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten 
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtig-
keit der Angaben kein Verschulden trifft. Eine Verrech-
nung mit Schadenleistungen im Sinne von Ziff. 5.1 ist 
möglich.
13.2 Aufgrund der rechtzeitigen Änderungsmitteilung des 
Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird 
der Beitrag berichtigt (Beitragsregulierung). Bei einer 
Erhöhung oder Erweiterung des Risikos erfolgt diese 
Berichtigung erst ab der auf die erste Aufforderung (vgl. 
Ziff. 13.1) folgende Hauptfälligkeit, beim in der 
Vergangenheit liegenden W egfall versicherter Risiken 
rückwirkend zum Zeitpunkt der Veränderung. Der 

Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche 
Beitragszahlung verlangen.

14. Beitrag bei 
vorzeitiger Vertrags-
beendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versi-
cherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes be-
stimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der 

vertraglich vereinbarte M indestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. 
Der Versicherer verzichtet bei rechtzeitiger M eldung auf 
eine Nacherhebung eines erhöhten Versicherungsbei-
trages für die vergangene Versicherungsperiode.
13.3 Teilt der Versicherungsnehmer die Änderungen nicht 
rechtzeitig im Sinne von Ziff. 13.1 mit, so ergeben sich 
folgende abweichende/ ergänzende W irkungen:
13.3.1 Für das abgelaufene Versicherungsjahr:
Eine rückwirkende Beitragsregulierung des Versicherungs-
beitrages zu Gunsten des Versicherungsnehmers für die 
vergangene Versicherungsperiode ist nicht mehr möglich.
13.3.2 Für das laufende und künftige Versicherungsjahr:
(1) Für die laufende Abrechnungsperiode erfolgt ab dem 
Hauptfälligkeitstermin eine erhöhte Anpassung von 
20 Prozent des gültigen Beitrages. Diese Anpassung bleibt 
auch bei einer späteren Nachmeldung für die laufende 
und künftige Versicherungsperiode bestehen. 
(2) Sofern den Versicherer die M itteilung des Versiche-
rungsnehmers über eine Risikoreduzierung nicht innerhalb 
von 2 M onaten ab dem Hauptfälligkeitstermin erreicht 
hat, erfolgt eine Regulierung des neuen Beitrages erst ab 
Kenntnis.
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 
Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung für mehrere Jahre. 

15. Beitragsangleichung 15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der 
Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, 
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine 
Beitragsangleichung statt. M indestbeiträge unterliegen 
unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der 
Beitragsangleichung.
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
W irkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr 
der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb 
der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen 
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht 
oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet 
er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze 
Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die 
speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der 
Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzah-
lungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum 
neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berech-
tigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folge-
jahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden 
Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der 
veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs-
nehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt 
gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 
ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahres-
beitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der 
Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen 
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr 
erhöht hat. Diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz 
ergeben würde.
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder Ziff. 
15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu 
berücksichtigen.

Wie lange dauert das Versicherungsverhältnis und wann kann es gekündigt 
werden?
16. Dauer und Ende des 
Vertrages 

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein ange-
gebene Zeit abgeschlossen.
16.2 Die Versicherung beginnt am M ittag des Tages, der 
im Versicherungsschein als Versicherungsbeginn und 
endet am M ittag des Tages, der im Versicherungsschein 
als Versicherungsablauf ausgewiesen wird.

11. Rechtzeitigkeit der 
Zahlung bei Last-
schriftermächtigung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 

Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung 
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus 
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung 
des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 
hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat.

16.3 Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversi-
cherung mit Ablauf des Tages vor dem im Versicherungs-
schein ausgewiesenen Tag des Versicherungsbeginns, 
beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn, damit keine 
Lücke im Versicherungsschutz entsteht.
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
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18. Kündigung nach 
Beitragsanpassung 
gemäß Ziffer 15.3

19. Kündigung nach 
Versicherungsfall 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung, 
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines M onats nach Zugang der 
M itteilung des Versicherers mit sofortiger W irkung, 
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der M it-
teilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die M it-
teilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen 
M onat vor dem W irksamwerden der Beitragserhöhung 
zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht.

20. Kündigung nach 
Veräußerung versicher-
ter Unternehmen

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt 
werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet 
wurde oder
-  dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter 
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
einen M onat nach der Schadensersatzzahlung oder der 

Zustellung der Klage zugegangen sein.
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine 
Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres, wirksam wird.
19.3 Eine Kündigung des Versicherers wird einen M onat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

20.1 W ird ein Unternehmen, für das eine Haftpflicht-
versicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt 
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während 
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
-  durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer 
Frist von einem M onat,
-  durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 
sofortiger W irkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode in Schriftform gekündigt werden.
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
- der Versicherer es nicht innerhalb eines M onats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang 
auf den Dritten Kenntnis erlangt;
-  der Dritte es nicht innerhalb eines M onats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum 
Ablauf eines M onats von dem Zeitpunkt an bestehen 
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis 
erlangt.
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 

22. M ehrfachversi-
cherung

21. Kündigung nach 
Risikoerhöhung 
aufgrund Änderung
von Rechtsvorschriften 

laufenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-
rungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige 
Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versiche-
rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem 
Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer 
oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen M onat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Ver-
äußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen M onat nach 
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der 
Versicherer in diesem M onat von seinem Kündigungs-
recht keinen Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der 
Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die 
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm 
die Anzeige hätte zugehen müssen.

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem M onat zu kündigen. Das 

Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
M onats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22.1 Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein Inte-
resse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungs-
verträgen versichert ist.
22.2 W enn die Doppelversicherung zustande gekommen 
ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann 
er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages 

verlangen.
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend 
macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis 
erlangt hat. Die Aufhebung wird mit dem Ablauf der 
Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird.

17. W egfall des 
versicherten Risikos

W enn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft in 
W egfall kommen, so erlischt die Versicherung bezüglich 
dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den 

er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser 
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem er vom W egfall Kenntnis erlangt.

verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei M onate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist.
16.5 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16. Fortsetzung 16.6 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren 
kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden. Die Kündigung muss dem 
Versicherer spätestens drei M onate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.
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24. Obliegenheiten vor 
Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 

25. Obliegenheiten 
nach Eintritt des 
Versicherungsfalles 

Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders 
gefahrdrohend.

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine 
Schadensersatzansprüche erhoben wurden.
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach M öglichkeit 
für die Abwendung und M inderung des Schadens sorgen. 
W eisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, 
soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er 
hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadensberichte zu erstatten und ihn bei der Schadener-
mittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstän-
de, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung 
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle 
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.
25.3 W ird gegen den Versicherungsnehmer ein 

Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaft-
liches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingelei-
tet, ein M ahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich 
anzuzeigen.
25.4 Gegen einen M ahnbescheid oder eine Verfügung 
von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß W iderspruch oder die 
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
W eisung des Versicherers bedarf es nicht. 
25.5 W ird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die 
Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. 
Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungs-

W elche Obliegenheiten müssen Sie beachten und welche Rechtsfolge tritt bei 
Verletzung der Obliegenheiten ein?
23. Vorvertragliche 
Anzeigepflichten des 
Versicherungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer 
in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des 
Versicherers erheblich sind, um den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsneh-
mer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 
stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt ab-
zuschließen.
W ird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheb-
lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge-
habt oder dies arglistig verschwiegen.
23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, 
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Ver-
treter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-
rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum W irksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor-
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem M onat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10%  oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
M onats nach Zugang der M itteilung des Versicherers 
fristlos in Schriftform kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und Ziff. 
23.3 zustehenden Rechte innerhalb eines M onats schrift-
lich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 
erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese 
die M onatsfrist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziff. 23.2 und 
Ziff. 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte M itteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in Ziff. 23.2 und Ziff. 
23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.
23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum W irksamwerden der Anfechtungserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
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30. Verjährung 30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

31. Zuständiges Gericht 31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der 
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen W ohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat.
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn 
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen W ohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, den O rt seines 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versi-

32. Anzuwendendes 
Recht 

Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

W elche weiteren Bestimmungen gelten?

27. M itversicherte  
Personen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflicht-
ansprüche gegen andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestim-
mungen auf die M itversicherten entsprechend anzuwen-
den. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der 

28. Abtretungsverbot 

Person eines M itversicherten entsteht.
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungs-
vertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer 
zu. Er ist neben den M itversicherten für die Erfüllung der 
O bliegenheiten verantwortlich.

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 

29. Anzeigen, 
Willenserklärungen, 
Anschriftenänderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle 
gerichtet werden.
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine W illenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-

26. Rechtsfolgen bei 
Verletzung von 
Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine O bliegenheit 
aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines M onats ab Kenntnis von der O bliegen-
heitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat 
kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die O bliegenheitsverletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.
26.2 W ird eine O bliegenheit aus diesem Vertrag vorsätz-
lich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer O bliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 
Der vollständige oder teilweise W egfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des

nehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforder-

25. Fortsetzung lichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen.

abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 
den geschädigten Dritten ist zulässig.

schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung des Versi-
cherungsnehmers.
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.
 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung 
von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 
dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruch-
steller in Textform zugeht.

cherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich 
das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine O ffene Han-
delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerge-
sellschaft ist.
31.3 Sind der W ohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer durch gesonderte M ittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
W eist der Versicherungsnehmer nach, dass er die O blie-
genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
O bliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die O bliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 
zustehendes Kündigungsrecht ausübt.
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1. GEGENSTAND DER VERSICHERUNG 

Sofern sich aus der Police nichts anderes ergibt, 

sind versichert: 

1.1 Die Yacht mit allen fest eingebauten Teilen ein-
schl. der Maschinenanlage und der technischen 

und nautischen Ausrüstung sowie des Zubehörs. 

1.2 Beiboote, Rettungsinseln, zusätzliche Außen-

bordmotore, Trailer und persönliche Effekten sind 

versichert, sofern sie im Antrag summenmäßig 

aufgegeben und entsprechend policiert sind. 

1.3 Inventar, Zubehör und Ausrüstung ist auch au-

ßerhalb der Yacht mitversichert, wenn es sich in 

einem verschlossenen Raum zur Aufbewahrung 

befindet. 
 

2. GELTUNGSBEREICH 

2.1 Die Versicherung gilt für den in der Police ge-

nannten Geltungsbereich (siehe Punkt 15.). 

2.2 Sie gilt auch für alle üblichen Aufenthalte der 

versicherten Yacht außerhalb des Wassers ein-

schließlich des Anlandholens und Zuwasserlas-

sens. 

2.3 Das gelegentliches Überschreiten der Fahrt-

grenzen ist mitversichert, wenn es dem Versiche-
rer unverzüglich gemeldet wird. Der Versicherer 

kann in diesen Fällen eine angemessene Zusatz-

prämie erheben. 

 

3. VERSICHERUNGSUMFANG 

3.1 Allgefahrendeckung: 

Die in der Police deklarierten Gegenstände sind 

gegen alle Gefahren, die während der Dauer der 

Versicherung eingetreten sind, bis zu der Höhe der 
in der Police vereinbarten Versicherungssumme 

versichert, sofern sie nicht ausgeschlossen (siehe 

Punkt 4) oder eingeschränkt sind. 

Mitversichert sind demnach auch: Höhere Gewalt, 

wie z. B. Sturm, Hagel, Blitzschlag, Aufruhr, Plün-

derung, Unruhen, Streik, sowie z.B. böswillige 

Handlungen Dritter, Diebstahl, Vandalismus und 

Unfälle, wie z. B. Brand, Schmorschäden, Kollision, 
Strandung, Sinken, Angrundgeraten, Brechen und 

Knicken von Masten und Bäumen, Beschädigung 

am laufenden Gut sowie Reißen von Segeln. 

3.1.1 Hat eine andere Versicherung für den Scha-

den aufzukommen, besteht nachrangiger Versi-

cherungsschutz (Subsidiärhaftung). 

3.2 Sofern der Deckungsschutz auf der Police auch 

die Vercharterung (Bareboatcharter/ Skipperchar-

ter) und Unterschlagung einschließt, ist auch die-

ses Risiko mitversichert. 
3.3 Transport und Lager 

Mitversichert sind auch das Kran-, Slip-, Dock-, 

Werft- und Winterlager sowie Land- und Fähr-

transporte auf geeigneten Transportmitteln inner-

halb Europas. 

3.4 Das Regattarisiko ist mitversichert. 

3.5 Aufwendungen zur Schadenminderung 

3.5.1 Mitversichert sind Aufwendungen zur Scha-

denabwendung und Schadenminderung, sowie 

Bergeleistungen Dritter, soweit sie der Versiche-
rungsnehmer für geboten halten durfte, auch 

wenn sie erfolglos blieben. Diese Kosten werden 

zusätzlich über die vereinbarte Versicherungs-

summe hinaus erstattet. 

3.5.2 Die notwendigen Kosten für eine Sichtin-

spektion nach Grundberührungen werden erstat-

tet. 

3.5.3 Der Versicherer hat den für die Aufwendun-

gen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Ver-
sicherungsnehmers vorzuschießen. Ist der Versi-

cherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, so 

kann er auch den Aufwendungsersatz entspre-

chend kürzen. 



YACHT-POOL-BEDINGUNGEN FÜR DIE YACHT-KASKOVERSICHERUNG 

Spezialbedingungen A18 in der Fassung vom April 2018 

 

 
2 

3.5.4 Aufwendungen des Versicherungsnehmers, 

die er gemäß den Weisungen des Versicherers 

macht, werden auch insoweit erstattet, als sie zu-

sammen mit der sonstigen Entschädigung die Ver-

sicherungssumme übersteigen. 
3.6 Assistance Leistungen 

Wertvolle Assistance-Leistungen nach einem 

Schadenfall, wie z.B. Hotel- und Heimreisekosten, 

Kosten für ein Ersatzschiff oder einen Ersatzskip-

per, Krankenrücktransport, etc. sind gemäß dem 

Beiblatt „YACHT-POOL Assistance 2010“ mitversi-
chert. 

3.7 Wrackbeseitigung und -entsorgung 

Ohne Begrenzung auf die Versicherungssumme 

mitversichert sind Aufwendungen für behördlich 
angeordnete oder auf Grund privatrechtlicher An-

sprüche notwendiger Hebung und/oder Entsor-

gung des Wracks, wenn die Yacht durch ein versi-

chertes Ereignis beschädigt wurde. 

3.8 Folgeschäden 

Mitversichert sind Folgeschäden durch Konstrukti-

ons- oder Materialfehler an der versicherten Yacht 

mit Ausrüstung, wenn diese nicht durch Garantie- 

oder Gewährleistungsansprüche gedeckt sind, au-

ßer der Versicherer weist nach, dass den Versiche-
rungsnehmer ein grobes Verschulden trifft, z. B. 

dass Pflege und Wartung grob fahrlässig durchge-

führt wurden, und dadurch der Schaden verur-

sacht wurde. Schäden aus Konstruktions- und Ma-

terialfehlern an den unmittelbar betroffenen Tei-

len sind ausgeschlossen. 

 

4. AUSSCHLÜSSE SCHÄDEN / 

CHARTER-RISIKO / HERBEIFÜHRUNG 

DES VERSICHERUNGSFALLES 

Von der Versicherung ausgeschlossen sind: 

4.1 Schäden durch normale Witterungseinflüsse 

(z.B. Frost, Eis, Einfrieren des Kühlwassers, Sonne, 

Hitze, Regen, Schnee), Rost, Oxydation, Kavitation, 

Korrosion, Alter, Fäulnis, sowie Abnutzung durch 

gewöhnlichen Gebrauch an dem unmittelbar be-

troffenen Teil. Jedoch ist Wassereinbruch durch 

Witterungseinflüsse, wie z.B. Regen oder Frost 

mitversichert. 

4.2 Osmoseschäden, es sei denn der Schaden 
durch Osmose ist innerhalb der ersten 48 Monate 

nach Fertigstellung der Yacht (CE-Nummer-Bau-

jahr) ersichtlich und die Yacht wurde vor der Erst-

wasserung durch einen Fachbetrieb mit einem, 

dem Stand der Technik entsprechenden, Osmose-

schutzanstrich versehen. Der Versicherungsschutz 

greift subsidiär, wenn die Durchsetzung von 

Gewährleistungs- und Garantieansprüchen erfolg-

los ausgefallen ist. 

4.3 Schäden durch einfaches Verlieren oder Über-

Bord-Gehen von Gegenständen aller Art. 

4.4 Bargeld, Schmuck, Pelze, Wertpapiere, por-
table Hardware (Computer, Handys, elektronische 

Unterhaltungsmittel), Software, Dateien, Lebens-

mittel, Urkunden, Wert- und Schmucksachen. 

4.5 Diebstahl der versicherten Yacht auf einem 

Trailer, der nicht durch Absperrkappe, Kralle oder 

gleichwertige Vorrichtung gesichert ist. Diebstahl 

des nicht wie vorstehend beschrieben gesicherten 

Trailers. Diebstahl von ungesicherten Außenbord-

motoren. Diebstahl nicht ordnungsgemäß ver-

packter oder nicht in der abgedeckten und verzu-
rrten oder verschlossenen Yacht selbst befindli-

cher loser Teile. 

4.6 Schäden an der Maschinenanlage, es sei denn, 

sie wurden verursacht durch Unfall, Brand, Sen-

gen, Schmoren, Kurzschluss, Blitzschlag, Explo-

sion, höhere Gewalt, Diebstahl und Vandalismus. 

Für Schäden an Schrauben und Welle gilt diese 

Einschränkung nicht, diese sind gegen alle Gefah-

ren versichert. 

4.7 Alle anderen Maschinenschäden, ausgenom-
men Frostschäden, sind bis zu 36 Monate nach 

Fertigstellung der Yacht (CE-Nummer-Baujahr) o-

der des Motors (Motornummer) - je nachdem was 

älter ist - nach erfolgloser Durchsetzung möglicher 

Gewährleistungs- und Garantieansprüche mitver-

sichert, sofern die (gemäß Herstellerangaben) ein-

zuhaltenden Wartungsvorschriften, insbesondere 

auch zur Wintereinlagerung, nachweisbar durch-

geführt wurden. 

4.7.1 Abweichend von 4.7. beträgt die Mitversi-
cherungsdauer der Motorschäden bei Schiffen, die 

verchartert werden, 24 Monate nach Fertigstel-

lung der Yacht oder des Motors. 

4.8 Schäden an der technischen und nautischen 

Ausrüstung infolge mangelhafter oder fehlerhaf-

ter Bedienung. 

4.9 Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegs-

ähnliche Ereignisse, Minen, Torpedos, Bomben o-

der andere Kriegswerkzeuge, terroristische oder 

politische Gewalthandlungen, Beschlagnahme 
und durch Eingriffe von hoher Hand. 

4.10 Schäden aus der Verwendung von chemi-

schen, biologischen, biochemischen Substanzen o-

der elektromagnetischen Feldern als Waffen und 

zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ur-

sachen, sowie Schäden aus Kernenergie oder 

sonstiger ionisierender Strahlung. 
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4.11 Mittelbare Schäden (Minderwert, Beein-

trächtigung der Rennfähigkeit etc.) 

4.12 Schäden, soweit sie über die Versicherungs-

summe hinausgehen. Bergungs-, Wrackbeseiti-

gungs- und Entsorgungskosten sind gem. Ziffer 3.4 
bzw. 3.5 von dieser Regelung nicht betroffen. 

4.13 Schäden, die sich bei der Beteiligung an Mo-

torbootrennen oder bei den damit in Zusammen-

hang stehenden Übungsfahrten ereignen. 

4.14 Schäden, die durch Feuer oder Explosion ent-

stehen, weil die Yacht nicht mit Feuerlöscher aus-

gerüstet ist. 

4.15 Schäden, die entstanden, weil der Führer der 

versicherten Yacht nicht Inhaber eines Führer-

scheins ist, sofern dies amtlich vorgeschrieben ist. 
4.16 Schäden aus Unterschlagung, sofern in der 

Police nichts anderes vereinbart ist. 

4.17 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die 

Yacht mit oder ohne Skipper verchartert wird, es 

sei denn, dies ist in der Police ausdrücklich verein-

bart. 

4.18 Herbeiführung des Versicherungsfalles. Der 

Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, 

wenn der Versicherungsnehmer oder der Fahr-

zeugführer den Versicherungsfall vorsätzlich her-
beiführt. Führt der Versicherungsnehmer den Ver-

sicherungsfall grob fahrlässig herbei, so ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 

der Schwere des Verschuldens entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen 

 

5. ANZEIGEPFLICHT 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen 

können, beantworten Sie bitte immer alle in Text-

form gestellten Fragen vollständig und richtig. 
Weiteres regelt das VVG (Versicherungsvertrags-

gesetz) 

 

6. GEFAHRERHÖHUNG 

6.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Ab-

gabe der Vertragserklärung des Versicherungs-

nehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände 

so verändert werden, dass der Eintritt des Versi-

cherungsfalls oder eine Vergrößerung des Scha-

dens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
des Versicherers wahrscheinlicher wären. 

6.2 Eine Gefahrerhöhung muss der Versicherungs-

nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 

nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. Weiteres 

regelt das VVG (Versicherungsvertragsgesetz). 

 

7. BEGINN UND ENDE DER VERSICHERUNG, 

PRÄMIE 

7.1 Der Versicherungsvertrag kommt durch den 

Zugang der Versicherungspolice zustande. 

7.2 Die Versicherung läuft 12 Monate ab Versiche-

rungsbeginn und verlängert sich automatisch, es 

sei denn sie wird gekündigt, oder dass durch eine 

Sondervereinbarung in der Police etwas anderes 

vereinbart ist. Ausschlaggebend ist daher aus-

schließlich der Versicherungsbeginn und das Ver-

sicherungsende in der Versicherungspolice. 

7.3 Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat vor 

Ablauf des Versicherungsjahres, sofern nicht an-

ders in der Versicherungspolice vereinbart. 

7.4 Wird die Yacht verkauft, so endet der Versiche-

rungsschutz mit dem Zeitpunkt des Eigentums-

übergangs, sofern dies nicht anders vereinbart 

wurde. Der Versicherungsnehmer wird dem Versi-

cherer zur Abrechnung der zu erstattenden zeitan-

teiligen Prämie den Zeitpunkt des Eigentumsüber-

gangs mit einer Kopie des Kaufvertrages nachwei-

sen. 

7.5 Zahlung der Prämie 

7.5.1 Bei Abbuchungsermächtigung der Prämie: 

Versicherungsschutz ist (vorbehaltlich der De-

ckung des Kontos) unabhängig vom Zeitpunkt der 

tatsächlichen Abbuchung gegeben. 

7.5.2 Bei Zahlung per Rechnung: Die Prämie muss 

innerhalb von zwei Wochen nach Versicherungs-

beginn bezahlt werden. Ansonsten kann der Versi-

cherungsschutz im Schadenfall nicht gewährleistet 

werden. Wir bitten Sie daher dringend die Zahlung 

rechtzeitig anzuweisen. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Versi-

cherungsvertragsgesetzes (VVG) 

8. VERSICHERUNGSWERT = FESTE TAXE 

Die Versicherungssumme soll bei Abschluss der 

Versicherung dem Wert der Yacht (einschl. Aus-

rüstung und Zubehör) entsprechen. Die Versiche-

rungsleistung entspricht im Falle des Totalverlus-

tes der Versichersumme. Der Einwand der Unter-

versicherung ist ausgeschlossen. 

9. SELBSTBETEILIGUNG 

9.1 Die in der Police genannte Selbstbeteiligung 

gilt für jedes Schadenereignis. 

9.2 Reduzierte Selbstbeteiligung: 

Bei Schäden an Beibooten und Trailern gilt an 

Stelle der in der Police genannten, eine 
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Selbstbeteiligung in Höhe von 10% des Wertes des 

Beibootes (mit Motor) oder Trailers, mind. 250€, 
maximal jedoch die Selbstbeteiligung laut Police. 

9.3 Keine Selbstbeteiligung: 

Bei Totalverlust der versicherten Yacht, Einbruch-
diebstahl, Schäden an persönlichen Effekten, so-

wie bei allein durch Dritte verschuldete Kollisionen 

mit dem stillliegenden Fahrzeug. Bei Transport-

schäden durch Transportunternehmen, Aufwen-

dungen für Sichtinspektionen nach Grundberüh-

rung und Assistance-Leistungen (nach Punkt 3.6). 

 

10. ENTSCHÄDIGUNGSANSPRÜCHE 

10.1 Bei Totalverlust oder konstruktivem Totalver-

lust der gesamten Yacht incl. Ausrüstung und Zu-
behör ist die Entschädigung die Versicherungs-

summe (Feste Taxe). 

10.2 Aufwendungen zur Schadenabwendung und 

Schadenminderung, Bergeleistungen Dritter, As-

sistance Leistungen, und Wrackbeseitigungs- und 

Entsorgungskosten gemäß Ziffer 3.5 bis 3.7 wer-

den zusätzlich erstattet. 

10.3 Bei Teilschäden ersetzt der Versicherer die 

notwendigen Wiederherstellungskosten 

10.3.1 ohne Abzüge "neu für alt", sofern die Yacht 

nicht älter als 10 Jahre ist. 

10.3.2 Ist die Yacht älter als 10 Jahre, besteht für 

Materialkosten ein zusätzlicher Selbstbehalt in 

Höhe von 20 %, sofern dies nicht anders in der Po-

lice vereinbart wurde. 

10.4 In den vorgenannten Fällen wird ein etwaiger 

Erlös aus vorhandenen Restwerten von der Ent-

schädigung abgezogen. Der Versicherungsnehmer 

kann dies nicht dadurch abwenden, dass er dem 

Versicherer die beschädigte Sache zur Verfügung 

stellt. 

10.5 Im Schadenfall werden die notwendigen Kos-

ten des Transportes der versicherten Yacht bis zur 

nächstgelegenen, geeigneten Werft übernom-

men. 

11. FÄLLIGKEIT DER GELDLEISTUNG 

11.1 Die Entschädigung ist in der Währung der 

Versicherungssumme zu leisten und spätestens 14 

Tage nach endgültiger Feststellung des Schadens 

und des Umfanges der Leistung durch den Versi-

cherer fällig. 
11.2 Im Falle eines Diebstahls jedoch nicht vor Ab-

lauf von zwei Monaten nach Meldung des Scha-

dens. Werden gestohlene Sachen innerhalb von 

zwei Monaten wieder aufgefunden, ist der 

Versicherungsnehmer verpflichtet, sie zurückzu-

nehmen. 

11.3 Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf 

eines Monats seit der Anzeige des Versicherungs-

falles beendet, kann der Versicherungsnehmer 
Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlan-

gen, den der Versicherer voraussichtlich mindes-

tens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, 

solange die Erhebungen infolge eines Verschul-

dens des Versicherungsnehmers nicht beendet 

werden können. 

11.4 Wenn eine behördliche Untersuchung gegen 

den Versicherungsnehmer, den Fahrzeugführer o-

der einen der Insassen aus Anlass des Schadens 

eingeleitet ist, kann der Versicherer die Zahlung 
bis zum Abschluss der Untersuchung verweigern. 

 

12. BESONDERE OBLIEGENHEITEN 

12.1 Verhalten vor dem Eintritt des Versicherungs-

falles 

12.1.1 Mitversicherte Trailer sind mit TÜV-geprüf-

ten Absperrkappen, Krallen oder gleichwertiger 

Vorrichtung gegen Diebstahl zu sichern. 

12.1.2 Außenborder sind ausreichend gegen Über-

Bord-Fallen und Diebstahl zu sichern. Ausrei-
chende Sicherung ist gegeben, wenn die Befesti-

gungsschrauben des Außenborders mit dafür vor-

gesehenen, handelsüblichen Spezialschlössern o-

der mit einer mindestens 5 mm starken Stahlkette 

gesichert sind. 

12.2 Verhalten nach dem Eintritt des Versiche-

rungsfalles: 

12.2.1Der Versicherungsnehmer hat die Anwei-

sungen des Versicherers im „Merkblatt für den 

Schadenfall” (siehe Anlage) zu befolgen. 
12.2.2 Der Versicherungsnehmer hat darauf hinzu-

wirken, dass auch der Schiffsführer die Obliegen-

heiten erfüllt. 
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13. RECHTSFOLGEN BEI VERLETZUNG 

DER OBLIEGENHEITEN 

13.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Ob-

liegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt 

des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats 

ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-

los kündigen. Der Versicherer hat kein Kündi-

gungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-

weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 

Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

13.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag 

vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-

mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrläs-

siger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der 

Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-

mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist 

der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-

genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 

der Versicherungsschutz bestehen. Im Übrigen 

gelten die Regelungen des VVG. 

 

14. ANZUWENDENDES RECHT 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Ergänzend 
gelten die Bestimmungen des Versicherungsver-

tragsgesetzes (VVG). 

 

15. SANKTIONSKLAUSEL 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbe-

stimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit 

und solange dem keine auf die Vertragsparteien 

direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 

Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäi-

schen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. 

 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Fi-

nanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Ver-

einigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 

Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäi-

sche oder deutsche Rechtsvorschriften entgegen-

stehen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16. FAHRTGEBIETE DER GELTUNGSBEREICHE 

Es wird in folgende Geltungsbereiche nach 2.1 un-

terschieden: 

A) Europäische Binnengewässer 

B) Nord- und Ostsee 
Begrenzt mit den Linien Bergen / Wick und Land’s 
End / Quessant 

C) Mittelmeer innerhalb der Meerenge von 

Gibraltar und der Einfahrt in die Dardanellen. Aus-

geschlossen sind die Hoheitsgewässer von Nordaf-

rika und des Nahen Ostens. Die Gewässer vor Tu-

nesien und Marokko sind jedoch mitversichert. 

D) Europäische Atlantikküste und Kanaren: 

Kanarische Inseln begrenzt südlich mit 25° Nord, 

nördlich mit 40° Nord und westlich mit 20° West. 
Europäische Atlantikküste von 40° Nord bis 60° 

Nord, begrenzt westlich mit 12° West. In der Zeit 

vom 1.11. bis 1.3. eines jeden Jahres gibt es für 

den Geltungsbereich D keinen Versicherungs-

schutz. Dieser kann auf Antrag eingeschlossen 

werden. 

15.1.1 Ist in der Police der Geltungsbereich A ver-

sichert, besteht in der Zeit vom 01.04. bis 01.10. 

eines jeden Jahres auch für die Geltungsbereiche 

B und C bis zu einer Dauer von 6 Wochen Versiche-
rungsschutz. 

15.1.2 Bei Schäden, die sich in dieser Zeit ereignen, 

wird der doppelte Selbstbehalt – mindestens € 
500,- - von der Entschädigung abgezogen. Inso-

weit gilt die Klausel „Selbstbeteiligung“ als geän-

dert. 

15.2 Der Versicherungsschutz ist auf Antrag auch 

über die Geltungsbereiche A-D hinaus erweiter-

bar. 
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1. Leistungsfall 

Der Versicherungsnehmer meldet eingetretene Not-

fälle unverzüglich der Hotline unter der Telefonnum-

mer +49 (89) 500 70 4400 im In- und Ausland und 

stimmt die Hilfe-leistungen mit dem Versicherer ab. Der 

Versicherer ist „Rund um die Uhr“ erreichbar. Rechnun-
gen für Hilfemaßnahmen oder Leistungen, die nicht 

vom Versicherer organisiert oder mit dem Versicherer 

abgestimmt worden sind, können nicht erstattet wer-

den. 

Die Regelungen dieser besonderen Bedingungen be-

freien den Versicherungsnehmer/ Fahrzeugführer (Ski-

pper) nicht von der Verpflichtung, die Obliegenheiten 

und die Inhalte der „Anweisungen im Schadenfall“ sei-
ner geltenden Kaskoversicherung zu befolgen. 

 

2. Versicherte Personen, versicherte Yacht, versicher-

ter Geltungsbereich 

2.1 Versicherte Personen 

Versicherungsschutz besteht für die berechtigten Insas-

sen (Versicherungsnehmer, Eigner, Skipper, Crew und 

Gäste) sofern sie mit der versicherten Yacht unterwegs 

sind ohne hierfür ein Entgelt entrichtet zu haben. 

2.2 Versicherte Yacht 

Versichert sind Wassersportfahrzeuge, die bei der AXA 

Versicherung AG kaskoversichert sind und privat ge-

nutzt werden. 

2.3 Versicherter Geltungsbereich 

Die Assistance-Leistungen werden innerhalb des in der 

Kaskoversicherung dokumentierten Geltungsberei-

ches/Fahrtgebietes und nur in Verbindung mit der ver-

sicherten Yacht erbracht. 

 

3. Leistungsumfang 

3.1 Reise- und reisemedizinischer Service, Unterstüt-

zung beim Umgang mit Behörden etc. 

Besteht im Ausland die Notwendigkeit mit Behörden, 

Ärzten, Krankenhäusern etc. zu kommunizieren, unter-

stützt der Versicherer kostenlos telefonisch beim Um-

gang mit diesen. Der Versicherungsnehmer erhält auf 

Anfrage und bei Bedarf folgende Dienstleistungen: 

3.1.1 Allgemeine Informationen (z. B. Ferien, Nationale 

Feiertage etc.), Informationen über Einreise-, Zoll- und 

Devisenbestimmungen, Klimaauskünfte oder aktuelle 

Gesundheitswarnungen zum Reiseziel sowie eine 

Beratung über vorgeschriebene und empfohlene Imp-

fungen. 

3.1.2 Der Versicherer stellt in Deutschland die Verbin-

dung zu einem spezialisierten Anwalt für eine kosten-

lose Erstberatung her. Im Ausland vermittelt er bei Be-

darf einen geeigneten Rechtsanwalt oder konsulari-

schen Schutz, wenn z. B. ein Arrest des Bootes nach un-

absichtlichem oder angeblichem Zollvergehen oder 

Verstoß gegen Einreisebestimmungen erfolgt oder 

droht. 

3.1.3 Hinweise zur medizinischen Versorgung/Not-

dienstapotheken vor Ort. 

3.1.4 Organisation von Nachsendungen notwendiger 

Arzneimittel, Ersatzbrillen und Kontaktlinsen inkl. Über-

nahme der notwendigen Versandkosten. 

3.1.5 Benennung eines nahegelegenen und falls mög-

lich deutsch- oder englisch sprechenden Arztes, Fach-

arztes oder eines Krankenhauses. 

3.1.6 Organisation der Kontaktaufnahme eines vom 

Versicherer beauftragten Vertrauensarztes zum behan-

delnden Arzt, um ein Arzt- zu- Arzt Gespräch zu führen 

und Rückfragen zu klären. 

3.1.7 Organisation von notwendigen Kranken- und 

Krankenrücktransporten inkl. Übernahme der notwen-

digen Transportkosten. 

3.1.8 Unterstützung bei Todesfällen im Ausland (z. B. 

beim Umgang mit Behörden, Organisation von Trans-

porten, Information von Angehörigen, Organisation 

von Kinderrückholung etc.) 

3.2 Leistungen bei Unfall und/oder Defekt der versi-

cherten Yacht oder Ausfall deren Skippers/deren Crew. 

Sofern durch einen Unfall und/oder Defekt der versi-

cherten Yacht oder Ausfall deren Skippers/deren Crew 

die versicherte Yacht nicht mehr fahrbereit bzw. see-

tüchtig ist, erbringt der Versicherer folgende Leistun-

gen: 

3.2.1 Der Versicherer stellt die Verbindung zu einem ge-

eigneten Sachverständigen her, der telefonisch beraten 

bzw. je nach Sachlage im Auftrag von AXA (bei einem 

Schadenereignis gemäß Wassersport-Kasko-Deckung) 

bzw. des Kunden (bei Defekt ohne Vorliegen eines Ver-

sicherungsfalles im Sinne der Wassersport-Kasko-De-

ckung) die Reparatur prüfen und überwachen kann. 
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3.2.2 Der Versicherer stellt in Deutschland die Verbin-

dung zu einem spezialisierten Anwalt für eine kosten-

lose Erstberatung her. 

3.2.3 Bei einem Unfall und/oder Defekt der versicher-

ten Yacht oder Ausfall deren Skippers/deren Crew im 

Ausland bestellt der Versicherer auf Anfrage im Namen 

des Versicherungsnehmers einen notwendigen Anwalt, 

Notar oder einen Dolmetscher bzw. vermittelt bei Be-

darf einen geeigneten Rechtsanwalt oder konsulari-

schen Schutz, wenn z. B. ein Arrest des Bootes nach ei-

nem Unfall erfolgt oder droht. Für die in diesem Zusam-

menhang anfallenden Gerichts-, Anwalts-, Notar- und 

Dolmetscherkosten leistet der Versicherer einen Vor-

schuss bis zu insgesamt EUR 5.000 als Darlehen. Ein sol-

ches Darlehen ist unverzüglich nach deren Erstattung 

durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb eines Monats 

nach Auszahlung zurückzahlen. Bei Verzug, wird der of-

fene Betrag mit 8% Zinsen über dem Basiszinssatz ver-

zinst. 

3.2.4 Hilfe bei der Ersatzteilbeschaffung 

Der Versicherer unterstützt die versicherte Person, ggf. 

durch Weitergabe des Auftrages an den eingesetzten 

Sachverständigen, bei der Beschaffung von Ersatzteilen 

zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft der Yacht. 

Sofern dieses notwendig und aus einer „Notlage mit 

Gefahr im Verzug“ heraus erfolgt, gewährt der Versi-
cherer für die vorgenannte Hilfe ein Darlehen bis zu 

EUR 10.000. Ein solches Darlehen ist unverzüglich nach 

deren Erstattung durch Dritte, spätestens jedoch inner-

halb eines Monats nach Auszahlung zurückzahlen. Bei 

Verzug, wird der offene Betrag mit 8% Zinsen über dem 

Basiszinssatz verzinst. 

3.2.5 Übernahme von Liegegebühren bzw. Transport-

kosten. 

Der Versicherer organisiert, ggf. durch Weitergabe des 

Auftrages an den eingesetzten Sachverständigen, die 

notwendige Lagerung bzw. den erforderlichen Trans-

port der versicherten Yacht am Schadenort und trägt 

die hierdurch entstehenden Kosten (inkl. Lagerungen 

bis zu 3 Wochen) maximal bis zu EUR 1.500 je Ereignis 

wenn, 

– die Yacht innerhalb von drei Wochen fahrbereit ge-

macht werden kann und 

– die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher 

sind als der Kaufpreis für eine gleichwertige gebrauchte 

Yacht. 

3.2.6 Rückführung der Yacht 

Der Versicherer organisiert den Transport der versi-

cherten Yacht an den Heimathafen/ständigen Liege-

platz und trägt die hierdurch entstehenden Kosten 

(ggf. inkl. Skipper, s. Ziff. 3.4) bis zu EUR 5.000 je Ereig-

nis, wenn 

– die Yacht am Schadenort oder in dessen Nähe nicht 

innerhalb von drei Wochen fahrbereit gemacht werden 

kann und 

– die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher 

sind als der Kaufpreis für eine gleichwertige gebrauchte 

Yacht. 

3.2.7 Leistung bei Unbewohnbarkeit der versicherten 

Yacht 

Bei Unbewohnbarkeit (festgestellt durch einen Sach-

verständigen) als Folge eines über die Kasko-Versiche-

rung gedeckten Schadens besteht auf einem Törn An-

spruch auf: 

– Organisation der notwendigen Übernachtung und 

Übernahme der notwendigen Übernachtungskosten 

bis zu EUR 100 je versicherter Person und Übernach-

tung für max. 3 Nächte, max. EUR 1.500 je Ereignis. 

– Organisation der Heimreise der versicherten Perso-

nen und Übernahme der hierfür anfallenden Kosten bis 

zu EUR 1.500 je versicherter Person, max. EUR 5.000 je 

Ereignis. 

3.3. Leistungen bei Brand, Einbruch, Diebstahl oder 

Totalschaden 

3.3.1 Leistung bei Einbruch in die versicherte Yacht 

Ist in die versicherte Yacht auf einem Törn eingebro-

chen worden, besteht Anspruch auf Übernahme der 

Aufwendungen für notwendige Ersatzkäufe von per-

sönlichem Reisebedarf bis zu EUR 250 je versicherter 

Person, max. EUR 1.500 je Ereignis. 

3.3.2 Leistung bei Diebstahl der gesamten versicherten 

Yacht, Unbewohnbarkeit oder Totalschaden der versi-

cherten Yacht 

Bei Diebstahl der gesamten versicherten Yacht, Unbe-

wohnbarkeit (festgestellt durch einen Sachverständi-

gen) als Folge eines über die Kasko-Versicherung ge-

deckten Schadens oder Verlust der versicherten Yacht 

durch Totalschaden besteht auf einem Törn Anspruch 

auf: 

– Organisation der notwendigen Übernachtung und 

Übernahme der notwendigen Übernachtungskosten 

bis zu EUR 100 je versicherter Person und Übernach-

tung für max. 3 Nächte, max. EUR 1.500 je Ereignis. 

– Organisation der Heimreise der versicherten Perso-

nen und Übernahme der hierfür anfallenden Kosten bis 

zu EUR 1.500 je versicherter Person, max. EUR 5.000 je 

Ereignis. 

3.3.3 Bargeldservice bei Verlust der Zahlungsmittel im 

Ausland 

Bei Verlust von Zahlungsmitteln im Ausland stellt der 

Versicherer den Kontakt zur Hausbank des Versiche-

rungsnehmers her und vermittelt die Auszahlung von 

Bargeld am Reiseort. Ist dies nicht am folgenden Werk-

tag möglich, wird dem Versicherungsnehmer ggf. ein 

Darlehen bis zu EUR 1.500 je Ereignis zur Verfügung ge-

stellt. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kos-

ten für Überweisung und Auszahlung trägt der Versi-

cherer bis zu EUR 100 je Ereignis. 

Geldbeträge oder Darlehen die durch den Versicherer 

verauslagt wurden, sind unverzüglich nach deren Er-

stattung durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb ei-

nes Monats nach Auszahlung zurückzahlen. Bei Verzug, 

wird der offene Betrag mit 8% Zinsen über dem Basis-

zinssatz verzinst. 
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3.3.4 Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von 

wichtigen, nach Brand, Einbruch, Diebstahl oder Total-

schaden verloren gegangenen Reise-Dokumenten, Kre-

ditkarten etc. 

Bei Verlust von persönlichen Reise-Dokumenten, wie z. 

B. Pass, Ausweis oder Führerschein oder bei Verlust von 

Unterlagen die für die Weiterfahrt erforderlich sind, 

wie z. B. Seekarten oder Hafenhandbücher, unterstützt 

der Versicherer ebenfalls bei deren Wiederbeschaf-

fung. Sofern der Verlust dieser Dokumente bzw. Unter-

lagen durch Brand, Einbruch, Diebstahl oder Totalscha-

den der versicherten Yacht eingetreten ist, trägt der 

Versicherer die hierfür anfallenden Kosten mit bis zu 

EUR 250 je Ereignis. 

3.4 Bergung, Verschleppung, Wrackbeseitigung und 

Entsorgung 

Der Versicherer organisiert nach einem versicherten Er-

eignis die notwendige Bergung, Verschleppung, Wrack-

beseitigung und/oder Entsorgung der versicherten 

Yacht. Sofern der Versicherungsnehmer zur Über-

nahme der hierbei entstehenden Kosten verpflichtet ist 

und diese nicht durch die bestehende Kaskoversiche-

rung abgedeckt sind, ersetzt der Versicherer diese Kos-

ten mit bis zu EUR 15.000. 

3.5 Ersatzskipper 

Kann die versicherte Yacht nicht mehr zurückgeführt 

werden, weil der Versicherungsnehmer oder der Skip-

per infolge eines Unfalls oder einer länger als sieben 

Tage andauernden, ärztlich attestierten, Erkrankung 

ausfallen und steht auch kein anderer Mitreisender 

hierfür zur Verfügung, organisiert der Versicherer auf 

Wunsch der versicherten Person einen Ersatzskipper, 

der die Yacht zum Heimathafen zurückführt und trägt 

die hierdurch entstehenden Kosten bis zu EUR 100 pro 

Tag, max. EUR 5.000 je Ereignis. Diese Leistung wird 

auch bei Tod der vorgenannten Personen erbracht. 

 

 

4. Ausschlüsse 

Ausgeschlossen bleiben, soweit nicht vorstehend ab-

weichend geregelt, alle Ansprüche, die unter die Aus-

schlusstatbestände der diesen Assistance-Leistungen 

zugrunde liegenden Kaskobedingungen fallen. 

 

5. Haftungsausschluss 

Der Versicherer haftet nicht für die Qualität der von den 

Dienstleistungsbetrieben geleisteten Arbeiten sowie 

für Verzögerungen oder Verhinderungen bei Erbrin-

gung der Leistungen gemäß Ziffer 3 „Leistungsumfang“. 
Darüber hinaus kann der Versicherer nicht für Schäden, 

die von den Dienstleistungsbetrieben verursacht wur-

den, haftbar gemacht werden. Das Eingreifen des Ver-

sicherers hat nur zum Ziel, der begünstigten Person 

durch Vermittlung eines Dienstleisters weiter zu helfen. 

 

6 Ansprüche gegenüber Dritten 

Diese Versicherung gilt subsidiär, ein Anspruch auf die 

Übernahme von Kosten aus diesem Versicherungsver-

trag besteht nicht, soweit die begünstigte Person Ersatz 

aus einem konkurrierenden, anderen, eigenen oder 

fremden, vor oder nach Abschluss dieses Vertrages ge-

schlossenen Versicherungsvertrag beanspruchen 

könnte. Dies gilt auch dann, wenn diese Verträge ihrer-

seits eine Subsidiaritätsklausel enthalten sollten. Im 

Hinblick auf diese Versicherungsverträge gilt die Versi-

cherung nach diesem Vertrag als die speziellere Versi-

cherung. Bestreitet der andere Versicherer schriftlich 

seine Eintrittspflicht, so erfolgt insoweit jedoch eine 

Vorleistung im Rahmen dieses Vertrages. Die Vorschrif-

ten über den gesetzlichen Forderungsübergang bleiben 

unberührt.
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1. GEGENSTAND DER VERSICHERUNG 

Sofern sich aus der Police nichts anderes ergibt, 

sind versichert: 

1.1 Die Yacht mit allen fest eingebauten Teilen ein-
schl. der Maschinenanlage und der technischen 

und nautischen Ausrüstung sowie des Zubehörs. 

1.2 Beiboote, Rettungsinseln, zusätzliche Außen-

bordmotore, Trailer und persönliche Effekten sind 

versichert, sofern sie im Antrag summenmäßig 

aufgegeben und entsprechend policiert sind. 

 

2. GELTUNGSBEREICH 

2.1 Die Versicherung gilt für den in der Police ge-

nannten Geltungsbereich (siehe Punkt 15). 
2.2 Sie gilt auch für alle üblichen Aufenthalte der 

versicherten Yacht außerhalb des Wassers ein-

schließlich des Anlandholens und Zuwasserlas-

sens. 

2.3 Das gelegentliches Überschreiten der Fahrt-

grenzen ist mitversichert, wenn es dem Versiche-

rer unverzüglich gemeldet wird. Der Versicherer 

kann in diesen Fällen eine angemessene Zusatz-

prämie erheben. 

 
3. VERSICHERUNGSUMFANG 

3.1 Totalverlustdeckung: 

Versicherungsschutz besteht nur für den Totalver-

lust der versicherten Sachen infolge Sinken, Brand, 

Blitzschlag, Explosion, höhere Gewalt und Dieb-

stahl des ganzen Fahrzeugs. 

3.2 Totalverlust tritt auch ein, wenn die Wieder-

herstellungskosten den Zeitwert übersteigen. 

3.2.1 Hat eine andere Versicherung für den Scha-
den aufzukommen, besteht nachrangiger Versi-

cherungsschutz (Subsidiärhaftung). 

3.3 Transport und Lager 

Mitversichert sind auch das Kran-, Slip-, Dock-, 

Werft- und Winterlager sowie Land- und Fähr-

transporte auf geeigneten Transportmitteln inner-

halb Europas. 
3.4 Aufwendungen zur Schadenminderung 

Mitversichert sind Aufwendungen zur Schadenab-

wendung und Schadenminderung, sowie Berge-

leistungen Dritter, soweit sie der Versicherungs-

nehmer für geboten halten durfte, auch wenn sie 

erfolglos blieben. Diese Kosten werden bis zu 

100% der Versicherungssumme erstattet. 

3.5 Wrackbeseitigung und -entsorgung 

Bis zu 100% der Versicherungssumme mitversi-

chert sind Aufwendungen für behördlich angeord-
nete oder auf Grund privatrechtlicher Ansprüche 

notwendiger Hebung und/oder Entsorgung des 

Wracks, wenn die Yacht durch ein versichertes Er-

eignis beschädigt wurde. 

3.6 Folgeschäden 

Mitversichert sind Folgeschäden durch Konstrukti-

ons- oder Materialfehler an der versicherten Yacht 

mit Ausrüstung, wenn diese nicht durch Garantie- 

oder Gewährleistungsansprüche gedeckt sind, au-

ßer der Versicherer weist nach, dass den Versiche-
rungsnehmer ein grobes Verschulden trifft, z. B. 

dass Pflege und Wartung grob fahrlässig durchge-

führt wurden, und dadurch der Schaden verur-

sacht wurde. Schäden aus Konstruktions- und Ma-

terialfehlern an den unmittelbar betroffenen Tei-

len sind ausgeschlossen. 

 

4. AUSSCHLÜSSE SCHÄDEN / 

CHARTER-RISIKO / HERBEIFÜHRUNG 

DES VERSICHERUNGSFALLES 

Von der Versicherung ausgeschlossen sind: 

4.1 Schäden durch normale Witterungseinflüsse 

(z.B. Frost, Eis, Einfrieren des Kühlwassers, Sonne, 
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Hitze, Regen, Schnee), Rost, Oxydation, Kavitation, 

Korrosion, Alter, Fäulnis, sowie Abnutzung durch 

gewöhnlichen Gebrauch an dem unmittelbar be-

troffenen Teil. Jedoch ist Wassereinbruch durch 

Witterungseinflüsse, wie z.B. Regen oder Frost 
mitversichert. 

4.2 Bargeld, Schmuck, Pelze, Wertpapiere, por-

table Hardware (Computer, Handys, elektronische 
Unterhaltungsmittel), Software, Dateien, Lebens-

mittel, Urkunden, Wert- und Schmucksachen. 

4.3 Diebstahl der versicherten Yacht auf einem 

Trailer, der nicht durch Absperrkappe, Kralle oder 

gleichwertige Vorrichtung gesichert ist. Diebstahl 

des nicht wie vorstehend beschrieben gesicherten 

Trailers. 

4.4 Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegs-

ähnliche Ereignisse, Minen, Torpedos, Bomben o-

der andere Kriegswerkzeuge, terroristische oder 
politische Gewalthandlungen, Beschlagnahme 

und durch Eingriffe von hoher Hand. 

4.5 Schäden aus der Verwendung von chemischen, 

biologischen, biochemischen Substanzen oder 

elektromagnetischen Feldern als Waffen und zwar 

ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursa-

chen, sowie Schäden aus Kernenergie oder sonsti-

ger ionisierender Strahlung. 

4.6 Schäden, soweit sie über die Versicherungs-
summe hinausgehen. Bergungs-, Wrackbeseiti-

gungs- und Entsorgungskosten sind gem. Ziffer 3.4 

bzw. 3.5 von dieser Regelung nicht betroffen. 

4.7 Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motor-

bootrennen oder bei den damit in Zusammenhang 

stehenden Übungsfahrten ereignen. 

4.8 Schäden, die durch Feuer oder Explosion ent-

stehen, weil die Yacht nicht mit Feuerlöscher aus-

gerüstet ist. 

4.9 Schäden, die entstanden, weil der Führer der 
versicherten Yacht nicht Inhaber eines Führer-

scheins ist, sofern dies amtlich vorgeschrieben ist. 

4.10 Schäden aus Unterschlagung, sofern in der 

Police nichts anderes vereinbart ist. 

4.11 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die 

Yacht mit oder ohne Skipper verchartert wird, es 

sei denn, dies ist in der Police ausdrücklich verein-

bart. 

4.12 Herbeiführung des Versicherungsfalles. Der 

Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer oder der Fahr-

zeugführer den Versicherungsfall vorsätzlich her-

beiführt. Führt der Versicherungsnehmer den Ver-

sicherungsfall grob fahrlässig herbei, so ist der 

Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 

der Schwere des Verschuldens entsprechenden 

Verhältnis zu kürzen. 

 

5. ANZEIGEPFLICHT 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen 
können, beantworten Sie bitte immer alle in Text-

form gestellten Fragen vollständig und richtig. 

Weiteres regelt das VVG (Versicherungsvertrags-

gesetz) 

 

6. GEFAHRERHÖHUNG 

6.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Ab-

gabe der Vertragserklärung des Versicherungs-

nehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände 

so verändert werden, dass der Eintritt des Versi-
cherungsfalls oder eine Vergrößerung des Scha-

dens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 

des Versicherers wahrscheinlicher wären. 

6.2 Eine Gefahrerhöhung muss der Versicherungs-

nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 

nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. Weiteres 

regelt das VVG (Versicherungsvertragsgesetz). 

 

7. BEGINN UND ENDE DER VERSICHERUNG, 

PRÄMIE 

7.1 Der Versicherungsvertrag kommt durch den 

Zugang der Versicherungspolice zustande. 

7.2 Die Versicherung läuft 12 Monate ab Versiche-

rungsbeginn und verlängert sich automatisch, es 

sei denn sie wird gekündigt, oder dass durch eine 

Sondervereinbarung in der Police etwas anderes 

vereinbart ist. Ausschlaggebend ist daher aus-

schließlich der Versicherungsbeginn und das Ver-

sicherungsende in der Versicherungspolice. 

7.3 Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat vor 

Ablauf des Versicherungsjahres, sofern nicht an-

ders in der Versicherungspolice vereinbart. 

7.4 Wird die Yacht verkauft, so endet der Versiche-

rungsschutz mit dem Zeitpunkt des Eigentums-

übergangs, sofern dies nicht anders vereinbart 

wurde. Der Versicherungsnehmer wird dem Versi-

cherer zur Abrechnung der zu erstattenden zeitan-

teiligen Prämie den Zeitpunkt des Eigentumsüber-

gangs mit einer Kopie des Kaufvertrages nachwei-

sen. 

7.5 Zahlung der Prämie 

7.5.1 Bei Abbuchungsermächtigung der Prämie: 

Versicherungsschutz ist (vorbehaltlich der De-

ckung des Kontos) unabhängig vom Zeitpunkt der 

tatsächlichen Abbuchung gegeben. 
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7.5.2 Bei Zahlung per Rechnung: Die Prämie muss 

innerhalb von zwei Wochen nach Versicherungs-

beginn bezahlt werden. Ansonsten kann der Versi-

cherungsschutz im Schadenfall nicht gewährleistet 

werden. Wir bitten Sie daher dringend die Zahlung 

rechtzeitig anzuweisen. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Versi-

cherungsvertragsgesetzes (VVG) 

8. VERSICHERUNGSWERT 

8.1 Die Versicherungssumme soll dem Zeitwert 

der Yacht (einschl. Ausrüstung und Zubehör) ent-

sprechen. Zeitwert ist der Betrag, der allgemein 

erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art anzu-

schaffen, abzüglich eines dem Zustand der versi-

cherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) 

entsprechenden Betrages. 

8.2 Ist die Versicherungssumme niedriger als der 
Zeitwert (Unterversicherung), so ersetzt der Versi-

cherer den Schaden nur nach dem Verhältnis der 

Versicherungssumme zum Zeitwert. 

 

9. SELBSTBETEILIGUNG 

Es fällt keine Selbstbeteiligung an. 

10. ENTSCHÄDIGUNGSANSPRÜCHE 

10.1 Bei Totalverlust oder konstruktivem Totalver-

lust der gesamten Yacht incl. Ausrüstung und Zu-

behör ist die Entschädigung der Zeitwert der Sa-

chen am Schadentag. 

10.2 Aufwendungen zur Schadenabwendung und 

Schadenminderung, Bergeleistungen Dritter und 

Wrackbeseitigungs- und Entsorgungskosten wer-

den gemäß Ziffer 3.4 und 3.5 zusätzlich erstattet. 

10.3 Teilschäden werden nicht ersetzt. 

10.4 Ein etwaiger Erlös aus vorhandenen Restwer-

ten wird von der Entschädigung abgezogen. Der 

Versicherungsnehmer kann dies nicht dadurch ab-

wenden, dass er dem Versicherer die beschädigte 

Sache zur Verfügung stellt. 

11. FÄLLIGKEIT DER GELDLEISTUNG 

11.1 Die Entschädigung ist in der Währung der 

Versicherungssumme zu leisten und spätestens 14 

Tage nach endgültiger Feststellung des Schadens 

und des Umfanges der Leistung durch den Versi-

cherer fällig. 

11.2 Im Falle eines Diebstahls jedoch nicht vor Ab-

lauf von zwei Monaten nach Meldung des Scha-

dens. Werden gestohlene Sachen innerhalb von 

zwei Monaten wieder aufgefunden, ist der 

Versicherungsnehmer verpflichtet, sie zurückzu-

nehmen. 

11.3 Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf 

eines Monats seit der Anzeige des Versicherungs-

falles beendet, kann der Versicherungsnehmer 

Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlan-

gen, den der Versicherer voraussichtlich mindes-

tens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, 

solange die Erhebungen infolge eines Verschul-

dens des Versicherungsnehmers nicht beendet 

werden können. 

11.4 Wenn eine behördliche Untersuchung gegen 

den Versicherungsnehmer, den Fahrzeugführer o-

der einen der Insassen aus Anlass des Schadens 

eingeleitet ist, kann der Versicherer die Zahlung 

bis zum Abschluss der Untersuchung verweigern. 

 

12. BESONDERE OBLIEGENHEITEN 

12.1 Verhalten vor dem Eintritt des Versicherungs-
falles: 

Mitversicherte Trailer sind mit TÜV-geprüften Ab-

sperrkappen, Krallen oder gleichwertiger Vorrich-

tung gegen Diebstahl zu sichern. 

12.2 Verhalten nach dem Eintritt des Versiche-

rungsfalles: 

12.2.1 Der Versicherungsnehmer hat die Anwei-

sungen des Versicherers im „Merkblatt für den 

Schadenfall” (siehe Anlage) zu befolgen. 

12.2.2 Der Versicherungsnehmer hat darauf hinzu-
wirken, dass auch der Schiffsführer die Obliegen-

heiten erfüllt. 

 

13. RECHTSFOLGEN BEI VERLETZUNG 

DER OBLIEGENHEITEN 

13.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Ob-

liegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt 

des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 

Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats 

ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen. Der Versicherer hat kein Kündi-

gungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-

weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 

Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

13.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag 

vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-

mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrläs-

siger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-

cherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-

mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist 
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der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-

genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 

der Versicherungsschutz bestehen. Im Übrigen 

gelten die Regelungen des VVG. 

 
14. ANZUWENDENDES RECHT 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Ergänzend 

gelten die Bestimmungen des Versicherungsver-

tragsgesetzes (VVG). 

 

15. SANKTIONSKLAUSEL 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbe-

stimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit 

und solange dem keine auf die Vertragsparteien 

direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäi-

schen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-

land entgegenstehen. 

 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Fi-

nanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Ver-

einigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 

Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäi-

sche oder deutsche Rechtsvorschriften entgegen-

stehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

15.FAHRTGEBIETE DER GELTUNGSBEREICHE 

Es wird in folgende Geltungsbereiche nach 2.1 un-

terschieden: 

A) Europäische Binnengewässer 

B) Nord- und Ostsee 
Begrenzt mit den Linien Bergen / Wick und Land’s 
End / Quessant 

C) Mittelmeer innerhalb der Meerenge von 

Gibraltar und der Einfahrt in die Dardanellen. Aus-

geschlossen sind die Hoheitsgewässer von Nordaf-

rika und des Nahen Ostens. Die Gewässer vor Tu-

nesien und Marokko sind jedoch mitversichert. 

D) Europäische Atlantikküste und Kanaren: 

Kanarische Inseln begrenzt südlich mit 25° Nord, 

nördlich mit 40° Nord und westlich mit 20° West. 
Europäische Atlantikküste von 40° Nord bis 60° 

Nord, begrenzt westlich mit 12° West. 

In der Zeit vom 1.11. bis 1.3. eines jeden Jahres 

gibt es für den Geltungsbereich D keinen Versiche-

rungsschutz. Dieser kann auf Antrag eingeschlos-

sen werden. 

15.1.1 Ist in der Police der Geltungsbereich A ver-

sichert, besteht in der Zeit vom 01.04. bis 01.10. 

eines jeden Jahres auch für die Geltungsbereiche 

B und C bis zu einer Dauer von 6 Wochen Versiche-
rungsschutz. 

15.1.2 Bei Schäden, die sich in dieser Zeit ereignen, 

wird ein Selbstbehalt in Höhe von 10% von der 

Entschädigung abgezogen. Insoweit gilt der Punkt 

9 „Selbstbeteiligung“ als geändert. 
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1. Versichertes Risiko 
 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Rahmen 

der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen 

auf alle Unfälle, die die berechtigten Insassen an 

Bord des Schiffes erleiden. Er beginnt nach dem Be-
treten des Bootes und endet mit dessen Verlassen. 

Die Benutzung des Beibootes ist mitversichert. 

 

2. Versicherte Personen 
 

2.1 Versichert sind alle berechtigten Bootsinsassen 

unter Ausschluss von Personen, die beruflich mit der 

Wartung und Pflege des Bootes zu tun haben. 

2.2 Kinder und Jugendliche: 

Für Personen unter 18 Jahren gelten neben den AUB 
die Zusatzbedingungen für die Kinder-Unfallversi-

cherung mit Einschluss von Vergiftungen. 

 

3. Leistungsumfang 
 

3.1 Im Schadenfall wird die Versicherungssumme der 

Invaliditätsleistung durch die Anzahl der z. Zt. des 

Unfalles am Boot befindlichen Personen geteilt. Jede 

Person ist mit dem entsprechenden Teilbetrag der 

Versicherungssumme versichert. 
 

3.2 Ist eine Einzel-Versicherung für den Eigner abge-

schlossen, so steht die Versicherungssumme diesem 

alleine ungeteilt zur Verfügung. Dies muss entspre-

chend in der Police vermerkt sein. 
 

3.3 Leistungen bei Invalidität 

Wenn die körperliche oder geistige Leistungsfähig-

keit der versicherten Person unfallbedingt dauerhaft 
beeinträchtigt ist, besteht Invalidität. Die Versiche-

rungsleistung richtet sich nach den Bestimmungen 

der AUB bis zur Höhe der anteiligen Versicherungs-

summe. 
 

3.4 Einschluss von Bergekosten 

Die Versicherung erstreckt sich auch auf Bergekosten 

bis zur Höhe der Versicherungssumme, pauschal für 

alle an Bord befindlichen Personen. Das gilt auch für 

Bergekosten, die aufgewendet werden: 
 

3.4.1 für Suchaktionen nach Unfallverletzten, auch 
wenn nur die Vermutung eines Unfalles besteht, und 

bei Seenot aufgrund von Sturm oder schwerer Be-

schädigung am Schiff; 
 

3.4.2 für die Rettung von Unfallverletzten und deren 
Verbringung in das nächste Krankenhaus einschließ-

lich der notwendigen zusätzlichen Kosten, die infolge 

des Unfalls für die Rückfahrt zum Heimatort entste-

hen; 
 

3.4.3 für den Rücktransport von Unfalltoten bis zum 

Heimatort. 
 

3.4.4 Bei gleichzeitigem Bestehen einer Einzel-Krank-
heitskostenversicherung wird Ersatz für Bergungs-

kosten im Rahmen der Unfallversicherung nur inso-

weit gewährt, als der Krankenversicherer seine ver-

traglichen Leistungen voll erfüllt hat und diese zur 

Deckung der entstandenen Kosten nicht ausgereicht 

haben. Ist der Krankenversicherer leistungsfrei oder 
bestreitet er seine Leistungspflicht, so kann der Ver-

sicherungsnehmer sich unmittelbar an den Unfall-

versicherer halten. 
 

3.5 Todesfallleistung 

Für den Einschluss der Todesfallleistung gemäß Po-

lice gelten die Ziffern 3.1 und 3.2 sinngemäß. 

 

4. Ausschlüsse 
 

Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die 

dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er sich als 

Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeu-

ges an Fahrveranstaltungen einschließlich der dazu-
gehörenden Übungsfahrten beteiligt, bei denen es 

auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten an-

kommt. 

 

5. Vertragsbestandteil 
 

sind auch die Allgemeinen Unfallversicherungsbe-

dingungen (AUB 2000). 
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Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2000) 
-  Fassung Juli 2004 -

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner.
Versicherte Person können Sie oder jemand anderer sein.  

W ir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten
Leistungen. 

Der Versicherungsumfang  

1. W as ist versichert?  1.1 W ir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der
versicherten Person während der W irksamkeit des 
Vertrages zustoßen.  

1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftan-
strengung an Gliedmaßen oder W irbelsäule 
-  ein Gelenk verrenkt wird oder 
-  M uskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder 
   zerrissen werden.   

1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der 
ganzen W elt.  

1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch 
ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Er-
eignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheits-
schädigung erleidet.  

1.5 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der 
Leistung (Ziffer 3), nicht versicherbare Personen (Zif-
fer 4) sowie die Ausschlüsse (Ziffer 5) weisen wir hin. 
Sie gelten für alle Leistungsarten. 

Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden 
im Folgenden oder in zusätzlichen Bedingungen beschrie-
ben.  
Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und 
die Versicherungssummen ergeben sich aus dem Vertrag. 
2.1 

misst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die 
normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit 
insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich 
medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 
2.1.2.2.3 W aren betroffene Körperteile oder Sinnes- 
organe oder deren Funktionen bereits vor dem Unfall  
dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um 
die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach Ziffer 
2.1.2.2.1 und Ziffer 2.1.2.2.2 zu bemessen. 
2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane 
durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den 
vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditäts-
grade zusammengerechnet. M ehr als 100 %  werden 
jedoch nicht berücksichtigt. 
2.1.2.3 Stirbt die versicherte Person 
-  aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres 
   nach dem Unfall oder 
-  gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr 
   nach dem Unfall, 
und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstan-
den, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem 
auf Grund der ärztlichen Befunde zu rechnen ge-
wesen wäre.   

2. W elche Leistungs-
arten können verein-
bart werden? 

Invaliditätsleistung 
2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
2.1.1.1 Die körperliche  oder geistige Leistungsfähig-
keit der versicherten Person ist unfallbedingt dauerhaft 
beeinträchtigt (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist 
dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei 
Jahre bestehen wird und eine Änderung des Zustandes 
nicht erwartet werden kann. 
Die Invalidität ist
-  innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten 
   und
- innerhalb von fünfzehn M onaten nach dem Unfall   
   von einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen 
   bei uns geltend gemacht worden.
2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, 
wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb 
eines Jahres nach dem Unfall stirbt. 
2.1.2 Art und Höhe der Leistung: 
2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapital-
betrag. 
2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung 
bilden die Versicherungssumme und der Grad der un-
fallbedingten Invalidität.  
2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit 
der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesor-
gane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditäts-
grade:  
Arm
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks     
Hand
Daumen 
Zeigefinger 
anderer Finger 
Bein über der M itte des O berschenkels 
Bein bis zur M itte des O berschenkels 
Bein bis unterhalb des Knies 
Bein bis zur M itte des Unterschenkels 
Fuß
große Zehe 
andere Zehe 
Auge 
Gehör auf einem O hr 
Geruchssinn 
Geschmackssinn 
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchti-
gung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen 
Prozentsatzes.  
2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane be-

2.2 Übergangsleistung  
2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
Die normale körperliche oder geistige Leistungsfähig-
keit der versicherten Person ist im beruflichen oder 
außerberuflichen Bereich unfallbedingt 
-  nach Ablauf von sechs M onaten vom Unfalltag an 
   gerechnet und 
-  ohne M itwirkung von  Krankheiten oder Gebrechen 
   noch um mindestens 50 %  beeinträchtigt.  
Diese Beeinträchtigung hat innerhalb der sechs M o-
nate ununterbrochen bestanden.  
Sie ist von Ihnen spätestens sieben M onate nach Ein-
tritt des Unfalles unter Vorlage eines ärztlichen 
Attestes bei uns geltend gemacht worden. 
2.2.2 Art und Höhe der Leistung:  
Die Übergangsleistung wird in Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme gezahlt.  

70 %  
65 %
60 %
55 %
20 %
10 %
  5 %
70 %
60 %
50 %
45 %
40 %
  5 %
  2 %
50 %
30 %
10 %
  5 %  

2.3 Tagegeld  
2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung:  
Die versicherte Person ist unfallbedingt 
-  in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und 
-  in ärztlicher Behandlung. 
2.3.2 Höhe und Dauer der Leistung: 
Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versiche-
rungssumme berechnet. Es wird nach dem festgestell-
ten Grad der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit 
oder Beschäftigung abgestuft. 
Das Tagegeld wird für die Dauer der ärztlichen Be-
handlung, längstens für ein Jahr, vom Unfalltag an 
gerechnet, gezahlt.  
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2. Fortsetzung

2.6 Todesfallleistung 
2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung:  
Die versicherte Person ist infolge des Unfalles inner-
halb eines Jahres gestorben. 
Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 7.5 weisen 
wir hin. 
2.6.2 Höhe der Leistung: 
Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten
Versicherungssumme gezahlt. 

2.5 Genesungsgeld 
2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
Die versicherte Person ist aus der vollstationären Be-

Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben 
Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfaller-
eignis verursachten Gesundheitsschädigung oder deren 
Folgen mitgewirkt, mindert sich 
-  im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditäts-
   grades,  

3. W elche Auswirkung 
haben Krankheiten oder 
Gebrechen? 

-  im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in 
   allen anderen Fällen die Leistung 
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Ge-
brechens. 
Beträgt der M itwirkungsanteil weniger als 25 % , unter-
bleibt jedoch die M inderung. 

4. W elche Personen 
sind nicht versicherbar? 

Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht 
versichert sind dauernd pflegebedürftige Personen 
sowie geistig oder psychisch Erkrankte, deren Ge-
sundheitsstörung so hochgradig ist, dass sie nicht 
mehr am allgemeinen Leben teilnehmen können, 
sondern einer Anstaltsunterbringung oder ständiger 
Aufsicht bedürfen. Pflegebedürftig ist, wer für die 
Verrichtungen des täglichen Lebens überwiegend 
fremder Hilfe bedarf.  

4.1 Der Versicherungsschutz erlischt, sobald der Versicher- 
te im Sinne von Ziffer 4.1 nicht mehr versicherbar ist. 
Gleichzeitig endet die Versicherung.  

4.3 Ist der Versicherte im Sinne von Ziffer 4.1 nicht versi-
cherbar, zahlen wir den entrichtenden Beitrag ab 
Vertragsabschluss bzw. Eintritt der Versicherungsun-
fähigkeit zurück.

4.2 

5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle: 
5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- 
oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf 
Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epi-
leptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den 
ganzen Körper der versicherten Person ergreifen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese 
Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag 
fallendes Unfallereignis verursacht waren. 
5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zu-
stoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder 
versucht. 
5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versi-
cherte Person auf Reisen im Ausland überraschend 
von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen 
wird. 
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des sieb-
ten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrie-
ges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die ver-
sicherte Person aufhält. 
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch 
Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürger-
krieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teil-
nahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle 
durch ABC-W affen und im Zusammenhang mit einem 
Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den 
Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, Japan, Russland oder USA. 
5.1.4 Unfälle der versicherten Person 
-  als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), 
   soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis 
   benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines
   Luftfahrzeuges; 
-  bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuüben-
   den beruflichen Tätigkeit;  
-  bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.  
5.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zu-
stoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse 
eines M otorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen ein-
schließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, 
bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwin-
digkeiten ankommt.  

5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kernenergie verursacht sind.  

5. In welchen Fällen ist 
der Versicherungsschutz 
ausgeschlossen? 5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchti-

gungen: 
5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus 
inneren O rganen und Gehirnblutungen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter 
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 1.3 
die überwiegende Ursache ist. 
5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen. 
5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder 
Eingriffe am Körper der versicherten Person. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaß-
nahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und 
-therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag 
fallenden Unfall veranlasst waren. 
5.2.4 Infektionen. 
5.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie 
-  durch Insektenstiche oder -bisse oder 
-  durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhaut-
   verletzungen 
verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort 
oder später in den Körper gelangten. 
5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für 
-  Tollwut und W undstarrkrampf sowie für  
-  Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch    
   Unfallverletzungen, die nicht nach Ziffer 5.2.4.1 aus-
   geschlossen sind, in den Körper gelangten. 
5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen 
oder Eingriffe verursacht sind, gilt Ziffer 5.2.3 Satz 2 
entsprechend.  
5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder 
flüssiger Stoffe durch den Schlund.  
Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die 
zum Zeitpunkt des Unfalles das 10. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Ausgeschlossen bleiben Vergif-
tungen durch Nahrungsmittel.  
5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reak-
tionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht 
wurden. 
5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch 
eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von 
außen kommende Einwirkung entstanden sind. 
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2.4 Krankenhaustagegeld  
2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
Die versicherte Person befindet sich wegen des Un-
falles in medizinisch notwendiger vollstationärer Heil-
behandlung. 
Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungs-
heimen gelten nicht als medizinisch notwendige Heilbe- 
handlung. 
2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung: 
Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der vereinbar-
ten Versicherungssumme für jeden Kalendertag der 
vollstationären Behandlung gezahlt, längstens jedoch 
für zwei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet.  

handlung entlassen worden und hatte Anspruch auf 
Krankenhaustagegeld nach Ziffer 2.4. 
2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung: 
Das Genesungsgeld wird in Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme für die gleiche Anzahl von Ka-
lendertagen gezahlt, für die wir Krankenhaustagegeld 
leisten, längstens für 100 Tage.  
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6.1 Umstellung des Kinder-Tarifs 
6.1.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem 
das nach dem Kinder-Tarif versicherte Kind das 18. 
Lebensjahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu 
den vereinbarten Versicherungssummen. Danach gilt 
der zu diesem Zeitpunkt gültige Tarif für Erwachsene. 
Sie haben jedoch folgendes W ahlrecht: 
-  Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzie-
   ren die Versicherungssummen entsprechend. 
-  Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, 
   und wir berechnen einen entsprechend höheren Bei-
   trag. 
6.1.2 Über Ihr W ahlrecht werden wir Sie rechtzeitig 
informieren. Teilen Sie uns das Ergebnis Ihrer W ahl 
nicht bis spätestens zwei M onate nach Beginn des 
neuen Versicherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag 
entsprechend der ersten W ahlmöglichkeit fort.  

   ter),
-  im Verkauf, im Labor, in der Datenerfassung, Da-
   tenverarbeitung (EDV-Bereich) bzw. im Gesund-
   heitswesen, in der Schönheitspflege tätig sind.
Personen, die
- Anlagen/ M aschinen elektronisch steuern,
-  keine Berufstätigkeit/ Beschäftigung ausüben (Haus-
   frauen, Rentner, Pensionäre, Schüler, Studenten).
Gefahrengruppe B:
M änner, die
- eine körperliche (auch sportliche) oder handwerk-
   liche Berufstätigkeit verrichten (einschließlich mitar-
   beitende M eister), 
-  Holz, M etall, Kunststoff, Steine, Erde be- oder verar-
   beiten,
-  mit ätzenden, giftigen, leicht entzündlichen oder 
   explosiven Stoffen arbeiten,
-  M aschinen bedienen, einrichten, warten oder repa-
   rieren,
-  Tiere behandeln oder pflegen,
-  im Truppen-, Einsatz- und Vollzugsdienst bei Bundes-
   polizei, Zoll, Polizei, Justiz und Feuerwehr tätig sind, 
-  bei der Bundeswehr als Berufssoldat oder Soldat auf 
   Zeit tätig sind.
Übt ein M ann Berufstätigkeiten der Gefahrengruppe A 
und der Gefahrengruppe B aus, so erfolgt die 
Einstufung in die Gefahrengruppe B.
6.2.2 Errechnet sich für die neue Berufstätigkeit oder 
Beschäftigung der versicherten Person nach unserem 
zum Zeitpunkt der Änderung gültigen Tarif ein niedri-
gerer Beitrag, so ist, sobald uns Ihre Erklärung zugeht, 
frühestens zum Zeitpunkt der Änderung, nur dieser 
Beitrag zu zahlen. Errechnet sich dagegen ein höherer 
Beitrag, so bieten wir noch für zwei M onate ab dem 
Zeitpunkt der Änderung der Berufstätigkeit oder 
Beschäftigung an Versicherungsschutz nach den 
bisherigen Versicherungssummen. Tritt nach Ablauf 
von zwei M onaten ein Unfall ein, ohne dass eine 
Änderungsanzeige erfolgt oder eine Einigung über den 
Beitrag erzielt worden ist, so vermindern sich die 
Versicherungssummen im Verhältnis des erforderlichen 
Beitrages zum bisherigen Beitrag. 

6. W as müssen Sie 
-  bei vereinbartem 
Kinder-Tarif und 
- bei Änderungen der 
Berufstätigkeit oder 
Beschäftigung beachten? 

6.2 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung 
6.2.1 Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäf-
tigung der versicherten Person müssen Sie uns unver-
züglich mitteilen, weil die Höhe der Versicherungs-
summen bzw. des Beitrags maßgeblich von diesen 
Umständen abhängt. 
W ir unterscheiden nach Gefahrengruppen. Die Ein-
stufung in die entsprechende Gefahrengruppe erfolgt 
aufgrund der tatsächlich ausgeübten Berufstätigkeit 
bzw. Beschäftigung, nicht nach dem erlernten Beruf. 
Frauen, unabhängig von der Berufstätigkeit oder Be-
schäftigung, werden in die Gefahrengruppe A einge-
stuft. Bei M ännern unterscheiden wir nach Gefahren-
gruppe A und B.
Auszubildende, Volontäre, Praktikanten werden nach 
dem jeweiligen Ausbildungsberuf eingestuft. Pflicht-
wehrdienst-  bzw. Zivildienstleistende werden nach 
ihrer bisherigen Berufstätigkeit eingestuft.
Gefahrengruppe A:
Personen, die
- kaufmännisch, verwaltend, planend, gestaltend, 
   lehrend im Innen- oder Außendienst der W irtschaft 
   bzw. Verwaltung (einschließlich Verwaltung in 
   Bundespolizei, Zoll, Polizei, Justiz, Feuerwehr),
-  leitend oder aufsichtsführend im Betrieb oder auf 
  Baustellen (einschließlich aufsichtsführende M eis-

Der Leistungsfall 
7. W as ist nach einem 
Unfall zu beachten 
(Obliegenheiten)? 

O hne Ihre M itwirkung und die der versicherten Person 
können wir unsere Leistung nicht erbringen. 
7.1 

Die notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch 
entstandenen Verdienstausfalles tragen wir.  

Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungs-
pflicht herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte 
Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine An-
ordnungen befolgen und uns unterrichten.  

7.4 Die Ärzte, die die versicherte Person -  auch aus ande-
ren Anlässen -  behandelt oder untersucht haben, an-
dere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden 
sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen.  7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie 

oder die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen 
und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darüber 
hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in 
gleicher W eise erteilt werden.  

7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies inner-
halb von 48 Stunden zu melden, auch wenn uns der 
Unfall schon angezeigt war. 
Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine 
O bduktion durch einen von uns beauftragten Arzt 
vornehmen zu lassen. 

7.3 W erden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versi-
cherte Person auch von diesen untersuchen lassen. 

8. W elche Folgen hat 
die Nichtbeachtung von 
Obliegenheiten? 

W ird eine O bliegenheit nach Ziffer 7 vorsätzlich verletzt, 
verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässi-
ger Verletzung einer O bliegenheit sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, 
wenn wir Sie durch gesonderte M itteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.
W eisen Sie nach, dass Sie die O bliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.
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Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie 
nachweisen, dass die Verletzung der O bliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die O bliegenheit 
arglistig verletzt haben.
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein 
uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung 
einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben.
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10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen 
Einsätzen 
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Per-
son außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militäri-
schen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem 
Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den 
Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist. Der Ver-
sicherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre An-
zeige über die Beendigung des Dienstes zugegangen 
ist. 

10.3 Kündigung nach Versicherungsfall 
Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung 
beenden, wenn wir eine Leistung erbracht oder Sie 
gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben.  
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen 
M onat nach Leistung oder -  im Falle eines Rechts-
streits -  nach Klagrücknahme, Anerkenntnis, Ver-
gleich oder Rechtskraft des Urteils in Schriftform 
zugegangen sein. 
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.  
Eine Kündigung durch uns wird einen M onat nach 
ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.   

Der Versicherungsbeitrag  
11.1 Beitrag und Versicherungsteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versi-
cherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten haben.   

11. W as müssen Sie bei 
der Beitragszahlung be-
achten?  
W as geschieht, wenn 
Sie einen Beitrag nicht 
rechtzeitig zahlen?  

11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ Erster 
oder einmaliger Beitrag 
11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) 
ist abweichend von der gesetzlichen Regelung (§ 33 
Abs. 1 VVG) unverzüglich nach Abschluss des Ver-
trages zu zahlen, jeoch nicht vor dem mit Ihnen 
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginn.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten verein-
bart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des 
ersten Jahresbeitrags.  
11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt, sofern Sie durch gesonderte M itteilung in 

11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/
Folgebeitrag 
11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 
Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils verein-
barten Zeitpunkt fällig.  
11.3.2 Verzug 
W ird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gera-
ten Sie ohne M ahnung in Verzug, es sei denn, dass 
Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.  
W ir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zah-X
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Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerk-
sam gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
haben.
11.2.3 Rücktritt 
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, 
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. W ir können 
nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

Die Versicherungsdauer  
Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt -mittags 12 Uhr- , 
wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unver-
züglich nach Fälligkeit im Sinne von Ziffer 11.2 zahlen.   
Endet bei einem Versichererwechsel die Vorversiche-
rung mit Ablauf des Tages vor dem im Versicherungs-
schein ausgewiesenen Tag des Versicherungsbeginns, 
beginnt die Versicherung mit Tagesbeginn, damit keine 
Lücke im Versicherungsschutz entsteht.

Dauer und Ende des Vertrages 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein ange-
gebene Zeit abgeschlossen. Er endet am angegebenen 
Tag mittags 12 Uhr.
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn  
nicht Ihnen oder uns spätestens drei M onate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.  
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren 
kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jah-
res oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt 
werden; die Kündigung muss Ihnen oder uns spätes-
tens drei M onate vor dem Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres zugegangen sein.   

10.1 

10.2 

10. W ann beginnt und 
wann endet der Vertrag?  
W ann ruht der Versiche-
rungsschutz bei militäri-
schen Einsätzen? 

9.3 W ir sind verpflichtet, innerhalb eines M onats -  beim 
Invaliditätsanspruch innerhalb von drei M onaten -  in 
Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir 
einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit 
dem Eingang folgender Unterlagen: 
-  Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
-  beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis 
   über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für
   die Bemessung der Invalidität notwendig ist. 
Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung 
des Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir 
-  bei Invalidität bis zu 1 % o der versicherten Summe, 
-  bei Übergangsleistung bis zu 1 %  der versicherten 
   Summe, 
-  bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz, 
-  bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Krankenhaus-
   tagegeldsatz.
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht. 

9.1 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde 
nach fest, zahlen wir -  auf Ihren W unsch -  ange-
messene Vorschüsse. 
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invalidi-
tätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 
nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme 
beansprucht werden.  

9. W ann sind die 
Leistungen fällig? 

Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität 
jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, 
erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese 
Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss 
-  von uns zusammen mit unserer Erklärung über un-
   sere Leistungspflicht nach Ziffer 9.1, 
-  von Ihnen vor Ablauf der Frist 
ausgeübt werden. 
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invalidi-
tätsleistung, als wir bereits erbracht haben, ist der 
M ehrbetrag mit 5 %  jährlich zu verzinsen. 

9.4 

Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns 
mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir 
innerhalb von zwei W ochen.  

9.2 
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lauf des Versicherungsjahres beitragsfrei weiterge-
führt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr
vollendet.  
11.7.2 Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird 
neuer Versicherungsnehmer, wenn nichts anderes 
vereinbart ist. 

W eitere Bestimmungen  
12.1 Ist die Versicherung von Ihnen als Arbeitgeber gegen 

Unfälle abgeschlossen, die Ihren Arbeitnehmern als 
versicherte Personen zustoßen (Fremdversicherung), 
so gilt folgendes: 
12.1.1 Die versicherte Person kann Leistungen im 
Schadenfall aus der Unfallversicherung ohne Ihre Zu-
stimmung unmittelbar bei uns geltend machen. W ir 
leisten direkt an die versicherte Person. 
12.1.2 Sie als Versicherungsnehmer informieren jede 
versicherte Person über den im Rahmen dieses Ver-
trages bestehenden Versicherungsschutz und über 
diese Vereinbarung.  

12. W ie sind die Rechts-
verhältnisse der am 
Vertrag beteiligten 
Personen zueinander?  

12.2 Treffen die unter Ziffer 12.1 genannten Voraus-
setzungen nicht zu, steht bei Fremdversicherungen 
die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag generell 
nicht der versicherten Person, sondern Ihnen zu.  

12.3 Sie sind neben der versicherten Person für die 
Erfüllung der O bliegenheiten verantwortlich.  

12.4 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren
Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller ent-
sprechend anzuwenden.

Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit 
ohne unsere Zustimmung weder übertragen noch
verpfändet werden. 

12.5 

Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände 
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung 
alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Textform 
anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt 
haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Ver-
tragsannahme Fragen im Sinne des S. 1 in Textform 
stellen. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Ver-
trag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen. 
Soll eine andere Person versichert werden, ist diese 
neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständi-
ge Anzeige der gefahrerheblichen Umstände und die

13. W as bedeutet die 
vorvertragliche Anzeige-
pflicht?  

13.1 
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13.2 Rücktritt 
13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rück-
tritts 
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, 
wenn wir Sie durch gesonderte M itteilung in Textform 
auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hinge-
wiesen haben.
W ir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines 
M onats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir 

Beantwortung der an sie gestellten Fragen verant-
wortlich. 
W ird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen 
und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 
verschwiegen. 

11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifter-
mächtigung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto ver-
einbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden 
kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen.  
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von 
uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
unserer in Textform abgegebenen Zahlungsauffor-
derung erfolgt.  

11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten verein-
bart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 
wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind.  
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen.  

11.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-
spruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

11.7 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern 
W enn Sie während der Versicherungsdauer sterben 
und  
-  Sie bei Versicherungsbeginn das 55. Lebensjahr 
   noch nicht vollendet hatten, 
-  die Versicherung nicht gekündigt war und 
-  Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereig-
   nisse verursacht wurde, 
gilt Folgendes: 
11.7.1 Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeit-
punkt geltenden Versicherungssummen bis zum Ab-

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, 
weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben, 
oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen wer-
den kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 
Sie sind zur Übermittlung des Beitrags erst verpflich-
tet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufge-
fordert worden sind.

lung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei W ochen setzen. Diese Fristsetzung 
ist nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen 
Beträge des Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, 
die nach den Ziffern 11.3.3 und 11.3.4 mit dem Frist-
ablauf verbunden sind.
W ir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.  
11.3.3 Kein Versicherungsschutz 
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der  
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit 
der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Ab-
satz 2 darauf hingewiesen wurden.   
11.3.4 Kündigung 
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie 
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 
Absatz 2 darauf hingewiesen haben. Haben wir 
gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines 
M onats den angemahnten Beitrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen 
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz.  

11. Fortsetzung
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13. Fortsetzung

13.4 Anfechtung 
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der 
Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der 
der bis zum W irksamwerden der Anfechtungs-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

14. 

15.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet 
sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuches.

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 
Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

15. Wann verjähren die 
Ansprüche aus dem Ver-
trag?  

15.2 

16.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
unserem Sitz oder dem unserer für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ö rtlich 
zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie 
zur Zeit der Klageerhebung Ihren W ohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

16. Welches Gericht ist 
zuständig? 

16.2 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie 
müssen bei dem Gericht erhoben werden, das für 
Ihren W ohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den O rt Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes zuständig 
ist. 

Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Änderung 
Ihres Namens.

17.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 
werden.   

17. Was ist bei M it-
teilungen an uns zu be-
achten? 
Was gilt bei Änderung 
Ihrer Anschrift? 

17.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht
mitgeteilt, genügt für eine W illenserklärung, die 

18. Welches Recht 
findet Anwendung? 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

entfallen

zur Begründung unserer Erklärung angeben.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von 
der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt 
haben.
W ir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen 
Anzeigepflichtverletzung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un-
richtigkeit der Anzeige kannten.
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn 
Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
13.3.2
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingun-
gen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte M ittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben.  
W ir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines 
M onats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir 
die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Er-
klärung stützen. Innerhalb der M onatsfrist dürfen wir 
auch nachträglich weitere Umstände zur Begrün-
dung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpassung 
berechtigt, Kenntnis erlangen.
W ir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht 
berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag 
um mehr als 10%  oder schließen wir die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines M onats 
nach Zugang unserer M itteilung fristlos in Schrift-
form kündigen.

13.3 

die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Innerhalb der M onatsfrist dürfen wir 
auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung 
unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzei-
gepflicht, die unser Rücktrittsrecht begründet, Kennt-
nis erlangen. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung 
Ihnen gegenüber.   
13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts 
W ir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht beru-
fen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder de Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
W ir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, 
dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder un-
vollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht haben. 
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
13.2.3 Folgen des Rücktritts 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.  
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zu-
rück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht ver-
sagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den 
Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. 
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben.
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
W irksamwerden der Rücktrittserklärung  abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht.
Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung
13.3.1
 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir 
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem M onat in Schriftform kündigen.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte M ittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die
wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der M onats-
frist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände 
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Besondere Bedingungen für die Versicherung einer Kurbeihilfe 
in der Unfallversicherung (BB 2000) 

der nachfolgenden Regelung Versicherungsschutz bei 
Kuraufenthalten: 

Ergänzend zu Ziffer 2. der Allgemeinen Unfallversiche-
rungs-Bedingungen (AUB 2000) bieten wir entsprechend  

1. Voraussetzungen für 
die Leistung

Die versicherte Person hat 
-  nach einem unter den Vertrag fallenden Unfall im 
Sinne von Ziffer 1 AUB 2000 
-  wegen der durch das Unfallereignis hervorgerufenen
Gesundheitsschädigung oder deren Folgen 
-  innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltage an ge-
rechnet 
-  für einen zusammenhängenden Zeitraum von min-

destens drei W ochen eine medizinisch notwendige Kur
durchgeführt. 
Diese Voraussetzungen werden von Ihnen durch ein 
ärztliches Attest nachgewiesen.  

1.1 

1.2 Als Kur gilt nicht eine stationäre Behandlung, bei der 
die ärztliche Behandlung der Unfallfolgen im Vorder-
grund steht. 

Die Kurbeihilfe wird in Höhe der im Versicherungsschein
genannten Versicherungssumme einmal je Unfall gezahlt. 
Dabei wird Ziffer 3. AUB 2000 berücksichtigt. 
Bestehen für die versicherte Person bei der DBV-W inter-  

thur Gruppe mehrere Unfallversicherungen, kann die ver-
einbarte Kurbeihilfe nur aus einem dieser Verträge ver-
langt werden. 

2. Höhe der Leistung

3. Ausschluss der 
Dynamik 

Die Versicherungssumme nimmt an einer für andere Leis-
tungsarten vereinbarten Erhöhung von Leistung und Bei-
trag nicht teil. 
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Besondere Bedingungen für die Versicherung von Bergungs-
kosten in der Unfallversicherung (BB 2000)  

Ergänzend zu Ziffer 2. der Allgemeinen Unfallversiche-
rungs-Bedingungen (AUB 2000) erbringen wir folgende 
Leistungen: 

W ir ersetzen nach einem Unfall die Kosten für Such-, 
Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-recht-
lich oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiens-
ten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet 
werden.  
Diese Kosten ersetzen wir auch dann, wenn der Unfall 
unmittelbar drohte oder ein Unfall nach den konkre-
ten Umständen zu vermuten war.  

Transport der verletzten Person zum Krankenhaus oder 
zur Spezialklinik.  

1. Art der Leistungen 1.1 

1.3 W ir ersetzen den M ehraufwand bei der Rückkehr der 
verletzten Person zu ihrem ständigen W ohnsitz, soweit 
die M ehrkosten auf ärztliche Anordnung zurückgehen 
oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren.  

1.4 Bei einem unfallbedingten Todesfall ersetzen wir die 
Kosten für die Überführung zum letzten ständigen 
W ohnsitz.  1.2 W ir ersetzen die Kosten für den ärztlich angeordneten  

2. Höhe der Leistungen 2.1 pflicht bestreitet, können Sie sich unmittelbar an uns 
wenden. 
Bestehen für die versicherte Person bei der DBV-
W interthur Gruppe mehrere Unfallversicherungen, 
können die vereinbarten Bergungskosten nur aus ei-
nem dieser Verträge verlangt werden. 

Die Höhe der Leistungen ist insgesamt auf den im Ver-
sicherungsschein genannten Betrag begrenzt. Soweit 
ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, können Sie Ihren 
Erstattungsanspruch nur wegen der restlichen Kosten 
bei uns geltend machen. 
Sofern ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungs- 

3. Ausschluss der 
Dynamik 

Die Versicherungssumme nimmt an einer für andere 
Leistungsarten vereinbarten Erhöhung von Leistung und 
Beitrag nicht teil. 



 

 

 

Anweisungen für den Schadenfall 
Anlage AS/18 zu den Spezialbedingungen Form A/18 in der Fassung vom April 2018 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Schadenmeldung und Informationspflicht 

2. Schadenminderungspflicht 

3. Benötigte Unterlagen 

4. Verhalten bei Kollisionen 

5. Verhalten bei Transportschäden 

6. Polizeiliche Meldung 

7. Verkauf beschädigter Sachen 

8. See-Unfall-Gesetz 

9. Detailfragen zum Schadenbericht 

 

 

Dieses Druckstück ist wichtiger Bestandteil des 

Versicherungsvertrages. Bitte beachten Sie 

diese Anweisungen damit der Schadensfall 

schnell abgewickelt werden kann. Andernfalls 

kann die Leistungspflicht des Versicherers ent-

fallen. 

 

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet: 

1.1 Den Versicherungsfall YACHT-POOL o-

der dem Versicherer unverzüglich schrift-

lich anzuzeigen. Schäden von voraus-

sichtlich über 1.000,-€ müssen zusätzlich 

per E-Mail oder telefonisch gemeldet 

werden. 

1.2 dem Versicherer auf Verlangen jede Aus-

kunft schriftlich zu erteilen und Belege beizu-

bringen, sofern ihm dies billigerweise zuzumu-

ten ist. 

1.2 Keinesfalls ohne schriftliche Zusage von 

YACHT-POOL oder des Versicherers mit der Re-

paratur zu beginnen, es sei denn die Reparatur 

muss unverzüglich, zur Abwendung oder Min-

derung weiteren Schadens erfolgen. 

1.3 Dem Versicherer ist vor Reparaturbe-

ginn Gelegenheit zur Besichtigung des 

Schadens zu geben. 

1.4 nicht ohne Genehmigung des Versicherers 

Prozesse gegen Dritte einzuleiten, die auf die 

Rechte und Pflichten des Versicherers einzuwir-

ken geeignet sind. Werden gegen den Versiche-

rungsnehmer solche Prozesse angestrengt, so 

hat er dies dem Versicherer unverzüglich anzu-

zeigen. 

 

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet für 

die Minderung des entstandenen und Abwen-

dung weiteren Schadens zu sorgen. 

 

3. Im Schadensfall benötigen wir folgende Un-

terlagen zur Vorlage beim Versicherer: 

3.1 Ihre aktuellen Kontaktdaten 

3.2 Kopie des Führerscheins 

3.3 Protokoll über den Unfallhergang, 

Ursache und Schäden, siehe Pkt. 9 

3.4 Unfallskizze 

3.5 Schadenfotos (Detailaufnahmen) 

3.6 Namen, Anschriften der Beteiligten 

3.7 Namen, Anschriften von Zeugen und 

deren Berichte 

3.8 Protokolle behördlicher Stellen (z.B. 

Hafenmeister, Wasserschutzpolizei) 

3.9 Anschrift, Aktenzeichen der aufneh-

menden Polizeidienststelle 

3.10 Berechnung des Gesamtscha-

dens, evtl. Kostenvoranschlag 

3.11 Nachweise der Reparaturkosten, 

bzw. des Schiffswertes, z.B. Original-

rechnungen 

 

4. Bei Kollisionen: 

4.1 Fordern Sie den Unfallgegner zur ge-

meinsamen Schadenbesichtigung 

auf. Halten Sie das Schadenausmaß 

gemeinsam schriftlich fest. 

4.2 Machen Sie den Unfallgegner schrift-

lich haftbar, sofern ein Eigenver-

schulden nicht absolut eindeutig ist. 

 

5. Bei Transportschäden benötigen wir: 

5.1 Die Beförderungspapiere (Original-

frachtbrief, Ladeschein) 

5.2 Eine schriftliche Abtretungserklärung 

des aus dem Beförderungsvertrag 

Berechtigten an den Versicherer 

5.3 Eine Bescheinigung des Transportun-

ternehmens, in dessen Gewahrsam 

sich die versicherten Sachen bei Ein-

tritt des Versicherungsfalls befunden 

haben, nämlich: 

• bei Eisenbahntransporten die 

bahnamtliche Bescheinigung 



 

Anweisungen für den Schadenfall 

Anlage AS/18 zu den Spezialbedingungen Form A/18 in der Fassung vom April 2018 
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• bei Transporten mit Kraftfahrzeu-

gen einen Bericht des Fahrzeug-

führers mit einer Stellungnahme 

des Unternehmers 

• bei Schiffstransport z.B. Trans-

portpapiere des Transporteurs, 

Kaufrechnung, Vertrag, aus dem 

Risikoübergang hervorgeht usw. 

 

6. Schäden durch Brand, Explosion, Ein-

bruchdiebstahl und Diebstahl sind 

der zuständigen Polizeidienststelle zu 

melden. Dieser ist eine Aufstellung 

der beschädigten bzw. entwendeten 

Sachen einzureichen. Bei den vorge-

nannten Schäden im Ausland ist der 

Vorgang auch der für den Wohnort 

des Versicherungsnehmers zuständi-

gen Polizeidienststelle anzuzeigen. 

 

7. Ein Verkauf beschädigter versicherter 

Sachen ist vor Anerkennung des 

Schadens ohne Einwilligung des Ver-

sicherers nicht gestattet. 

 

8. Ggf. sind die Bestimmungen des See-

Unfall-Untersuchungsgesetzes zu be-

achten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bitte senden Sie uns mit dem Scha-

densbericht die entsprechenden Ant-

worten zu folgenden Fragen: 

 

o Wer war verantwortlicher Bootsfüh-

rer? 

Wer war Rudergänger? 

o Woher ist das Schiff gekommen und 

wohin wollte es? 

o Kurs und Geschwindigkeit vor dem 

Schadenfall 

o Genaue Angabe der nautischen Posi-

tion zum Zeitpunkt des Schadenein-

tritts auf Detailkarte 

o Wie wurde navigiert? 

o War eine Seekarte (Papier) an Bord 

(Alter und Maßstab)? 

o Wurde nur mit GPS navigiert? 

o Bei Grundberührung: 

o Wurde das Echolot beobach-

tet unmittelbar bei / vor der 

Grundberührung? 

o Wenn ja, wie war die ange-

zeigte Wassertiefe? 

o Ist die Untiefe verzeichnet? 

o Weshalb wurde am Ort der 

Grundberührung (bei fla-

chem Wasser) gefahren? 

o Wurden die Schäden während der 

Fahrt bemerkt? Wenn ja, wie wurde 

reagiert? 

o Licht- und Wetterverhältnisse bei 

Schadeneintritt 

o Uhrzeit 

o Sichtverhältnisse 

o Seegang 

o Windstärke und Wetterverhältnisse 
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YACHT-POOL-Produktinformationsblätter 
zu den Yachtversicherungen 2018 

AT 
 

YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH 
Zimmerauerweg 47, 6370 Reith, www.yacht-pool.at 

 
Die entsprechenden Versicherer finden Sie zu jedem Versicherungsprodukt in Ihrem Angebot. 

 
Diese Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte unserer Yachtversicherungen bietet Ihnen einen ersten Überblick (keine vollständige Darstel-
lung). Umfassende Informationen zu dem Produkt – sogenannte Vertragsbestimmungen – sind in den Versicherungsunterlagen (Antrag, Versiche-
rungsschein, zusätzliche Vereinbarungen, Verbraucherinformationen und Versicherungsbedingungen) enthalten. 
 

Beachten Sie bitte, dass dieser Überblick weder eine Beratung noch ein Lesen der Vertragsbestimmungen ersetzt. 
 
Um welche Art der Versicherungen handelt es sich? 

Yachtversicherungen nachstehender Abschnitt ist gültig für alle Produkte 
 
 

 Was ist zu beachten? 
! Die Yachtversicherungen gelten für den Gebrauch des ei-
genen Wassersport-Fahrzeuges (im Folgenden „Yacht“), 
das zu privaten Zwecken benutzt wird. 
! eine Vercharterung kann auf Anfrage mitversichert wer-
den und muss in der Police vermerkt sein. 
! Der Versicherungsnehmer muss der Eigner sein. 
 
 

 Was ist nicht versichert? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Sonst 
müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. 
Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungs-
schutz ausgenommen, zum Beispiel: 
✘ Für bestimmte Risiken benötigen Sie eine erweiterte Ab-
sicherung. Dazu gehören z. B. die Vercharterung der Yacht 
oder das Überschreiten von Fahrtgrenzen. 
✘ Schäden aus vorsätzlicher Handlung; 

✘ Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motorbootren-
nen ereignen; 
✘ Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche 
Ereignisse, Minen, Torpedos, Bomben oder andere Kriegs-
werkzeuge, terroristische oder politische Gewalthandlun-
gen, Beschlagnahme und durch Eingriffe von hoher Hand. 
✘ Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embar-
gos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. 
 

 Wo bin ich versichert? 
✔ Die Yachtversicherungen gelten im Fahrtgebiet gemäß 
Police (Geltungsbereich). Eine Erweiterung oder ein Über-
schreiten der Fahrtgebiete ist auf Anfrage gegen Mehrprä-
mie möglich. 
 

 Welche Verpflichtungen habe ich? 

● Zahlen Sie die Versicherungsbeiträge rechtzeitig und voll-
ständig um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden. 
● Die im Antrag enthaltenen Fragen sind unbedingt wahr-
heitsgemäß und vollständig zu beantworten. 
● Informieren Sie uns, wenn sich Änderungen Ihrer ur-
sprünglichen Angaben im Angebot oder später während der 
Laufzeit des Vertrages ergeben. 
Im Schadenfall 
● Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an. 
● Sie sind im Rahmen Ihrer Möglichkeiten verpflichtet, für 
die Abwendung und Minderung eines drohenden Schadens 
zu sorgen. 
 

 Wann und wie zahle ich? 
Die Beiträge sind jährlich zu zahlen. Die Höhe Ihres Beitra-
ges ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungs-
schutz. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem Antrag und 
der Police. Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins. Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu dem 
vereinbarten Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine Lastschrif-
termächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für aus-
reichende Deckung auf Ihrem Konto um den Versicherungs-
schutz nicht zu gefährden. 
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft 
nicht rechtzeitig zahlen, kann der Versicherer solange vom 
Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch der 
Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der ver-
späteten Zahlung. Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht recht-
zeitig zahlen, werden Sie aufgefordert, den rückständigen 
Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen 
zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr Ver-
sicherungsschutz. Auch kann der Versicherer den Vertrag 
kündigen. 
 

 Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 
Zeit abgeschlossen. Beachten Sie bitte, dass der Versiche-
rungsschutz erst beginnt, wenn die Zahlung des ersten Bei-
trags innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins erfolgt. Bei einer Vertragsdauer von mindes-
tens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 

http://www.yacht-pool.at/
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Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens einen Monat vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündi-
gung zugegangen ist. 
 

 Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

Sie oder wir können den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat zum Jahrestag des Beginns kündigen. Darüber hin-
aus stehen Ihnen und uns weitere Kündigungsrechte zu. 
Hierzu gehört z.B. das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag 
auch vorzeitig kündigen können, wenn wir eine Leistung er-
bracht haben. Ferner können Sie auch nach einer Beitrags-
erhöhung ohne gleichzeitiger Anpassung des Versiche-
rungsumfangs kündigen. 

 

 

Yachthaftpflicht-Versicherung 
 
 
Gegenstand des Versicherungsschutzes ist eine Wassersportfahrzeug-Haftpflichtversicherung. Grundlage sind die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Wassersportfahrzeug-Haftpflichtversicherung (AVB Haft A-08) und die besonderen Bedin-
gungen HA2202 sowie die Vereinbarungen in der Police. 
 
Beachten Sie bitte, dass dieser Überblick weder eine Beratung noch ein Lesen der Vertragsbestimmungen ersetzt. 
Die Hinweise auf Seite 1-2 sind ebenfalls Bestandteil dieser Produktinformation. 
 
 

 Was ist versichert? 
✔ Versichert sind die Schäden im In- und Ausland, für die 
Sie als Halter oder Besitzer eines Wassersportbootes haf-
ten. 
✔ Der Versicherungsschutz setzt dabei voraus, dass das 
Wasserfahrzeug vom Berechtigten geführt wird, d. h. wenn 
der Inhaber dem zustimmt und der Führer des Wasser-
sportfahrzeugs die erforderliche behördliche Erlaubnis be-
sitzt. 
✔ Im Rahmen des gesamten Versicherungsschutzes regu-
lieren wir nicht nur den Schaden, sondern prüfen auch, ob 
und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum Schadenser-
satz besteht, wehren unbegründete Schadensersatzansprü-
che ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtig-
ten Haftungsansprüchen. 
✔ Mitversichert sind beispielsweise auch die Schäden, die 
von der Schiffsbesatzung bei den Ihnen zugewiesenen Auf-
gaben verursacht werden oder beim Ziehen von Wasserski-
läufern und Schirmdrachenfliegern entstehen sowie Ge-
wässerschäden, soweit sie nicht auf das Einleiten von ge-
wässerschädigenden Stoffen oder sonstigem bewussten 
Einwirken auf die Gewässer zurückzuführen sind. 
✔ Mitversichert ist auch die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht aus dem vorschriftswidrigen Umgang mit brennba-
ren oder explosiven Stoffen und aus dem Umgang mit zum 
Schiff gehörenden Signalmitteln (z.B. der Signalpistole.) 
 

 Was ist nicht versichert? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn 
sonst müssten wir eine unangemessen hohe Prämie verlan-
gen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungs-
schutz herausgenommen. 
✘ Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus 

vorsätzlicher Handlung hervorgehen oder die auf eine 

durch Alkohol- oder Drogengenuss bedingte Bewusst-

seinsstörung zurückzuführen sind. 

✘ Ausgeschlossen sind auch Haftpflichtansprüche des Ver-

sicherungsnehmers oder des Eigners gegen mitversicherte 

Personen. Ebenso Haftpflichtansprüche von Angehörigen, 
die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemein-
schaft leben und Haftpflichtansprüche mitversicherter Per-
sonen untereinander. 
✘ Haftpflichtansprüche, die aufgrund Vertrages oder be-
sonderer Zusage über die gesetzliche Haftpflicht hinaus ge-
hen, sind ebenfalls vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen. 
 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Sonst 
müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. 
Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungs-
schutz ausgenommen oder beschränkt, zum Beispiel: 
! Wir leisten für Schäden bis zu den vereinbarten Versiche-
rungssummen. Wenn eine Selbstbeteiligung vereinbart ist, 
ist diese bei jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen. 
 

 Welche Verpflichtungen habe ich im 
Schadenfall? 
● Haftpflichtschäden sind immer unverzüglich dem Hafen-
kapitän zu melden, nach Anweisung des Hafenkapitäns auch 
bei der Polizei. 
● Unterstützen Sie uns bei der Schadenermittlung und -re-
gulierung, indem Sie uns z. B. umgehend alle gerichtlichen o-
der behördlichen Verfahren (z. B. Mahnverfahren 
oder Klage) mitteilen, die im Zusammenhang mit dem gegen 
Sie erhobenen Schaden stehen. Legen Sie bei diesen Verfah-
ren immer fristgerecht Rechtsmittel (z. B. Widerspruch) ein. 
Wir führen dann den Prozess in Vertretung für Sie und über-
nehmen die Kosten. Erteilen Sie dem beauftragten Anwalt 
alle erforderlichen Auskünfte und stellen Sie angeforderte 
Unterlagen zur Verfügung. 
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Yachtinsassenunfall-Versicherung 
 
 
Gegenstand des Versicherungsschutzes ist eine Wassersportfahrzeuginsassen-Unfallversicherung. Grundlage sind die Allge-
meinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2000), die besonderen Versicherungsbedingungen Unfall U 18 sowie die Ver-
einbarungen in der Police. 
 
Beachten Sie bitte, dass dieser Überblick weder eine Beratung noch ein Lesen der Vertragsbestimmungen ersetzt. 
Die Hinweise auf Seite 1-2 sind ebenfalls Bestandteil dieser Produktinformation. 
 
 

 Was ist versichert? 
✔ Im Schadenfall wird die Versicherungssumme durch die 
Anzahl der z. Zt. des Unfalles am Boot befindlichen Perso-
nen geteilt. 
✔ Versicherungsschutz besteht für Unfallereignisse auf 
der versicherten Yacht; diese liegen vor, wenn die versi-
cherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Kör-
per wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschä-
digung erleidet. Sofern vereinbart, können folgende Leis-
tungsarten versichert sein: 
✔ Bergungskosten – bereits, wenn ein Unfall droht 
✔ Invalidität 

✔ Tod 
 

 Was ist nicht versichert? 
✘ Unfälle der versicherten Person, die sich durch vorsätzli-
che Straftaten ereignen. 
✘ Unfälle der versicherten Person, die sich durch eine Be-
teiligung an Motorbootrennen zur Erzielung einer Höchst-
geschwindigkeit ereignen. 

 
✘ Dauernd pflegebedürftige Personen, die für die gewöhn-
lichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des 
täglichen Lebens überwiegend fremder Hilfe bedürfen. 
✘ Geistig oder psychisch Erkrankte, deren Gesundheitsstö-
rung so hochgradig ist, dass sie einer Anstaltsunterbringung 
oder ständiger Aufsicht bedürfen. 
 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
! Unfälle durch Bewusstseinsstörungen sowie durch Schlag-
anfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle. 
! Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. 
 

 Welche Verpflichtungen habe ich im Schadenfall 
● Sie oder die versicherte Person müssen nach einem Unfall, 
der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, un-
verzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen be-
folgen und uns unterrichten. 
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Yacht-Kaskoversicherung A18 
 
 
Gegenstand des Versicherungsschutzes ist eine Wassersportfahrzeug-Kaskoversicherung. Grundlage sind die besonderen Ver-
sicherungsbedingungen für die Wassersportfahrzeug-Kaskoversicherung (A18) sowie die Vereinbarungen in der Police. 
 
Beachten Sie bitte, dass dieser Überblick weder eine Beratung noch ein Lesen der Vertragsbestimmungen ersetzt. 
Die Hinweise auf Seite 1-2 sind ebenfalls Bestandteil dieser Produktinformation. 
 
 

 Was ist versichert? 
✔ Die Wassersport-Kaskoversicherung sichert Ihr im Ver-
sicherungsantrag bezeichnetes Boot und Gegenstände ge-
gen alle Gefahren. Näheres entnehmen Sie bitte den beige-
fügten Versicherungsbedingungen. Ihr konkreter Versiche-
rungsschutz hängt von Ihrer Entscheidung ab, die Sie Ihrem 
Antrag, Ihrem Versicherungsschein und unseren beigefüg-
ten Versicherungsbedingungen entnehmen können. 
✔ Weitere Leistungen, wie Aufwendungen zur Schadenab-
wendung und Schadenminderung, sowie Bergeleistungen, 
Wrackbeseitigung und -entsorgung und umfangreiche As-
sistance Leistungen sind gemäß den Bedingungen mitversi-
chert. 
✔ Im Schadenfall haftet der Versicherer bis zur Höhe des 
eingetretenen Schadens, maximal jedoch bis zu der im Ver-
sicherungsantrag genannten Versicherungssumme. 
 

 Was ist nicht versichert? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn 
sonst müssten wir einen unangemessen hohen Beitrag ver-
langen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versiche-
rungsschutz herausgenommen. 
✘ Bargeld, Schmuck, Pelze, Wertpapiere, portable Hard-

ware (Computer, Handys, elektronische Unterhaltungsmit-

tel), Software, Dateien, Lebensmittel, Urkunden, Wert- und 

Schmucksachen. 

✘ Schäden infolge des Diebstahls nicht gesicherter Trailer 
sind ebenfalls nicht versichert. 
✘ Schäden durch einfaches Verlieren oder Über-Bord-Ge-
hen von Gegenständen aller Art. 
 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
! Je Schadenereignis ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, 
die Sie der Police entnehmen können.  
! Wurde der Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, kann 
eine Kürzung der Ersatzleistung entsprechend des Ausma-
ßes an grober Fahrlässigkeit vorgenommen werden. 
! Motor- und Getriebeschäden, sowie Osmoseschäden sind 
nur unter bestimmten Bedingungen mitversichert. 
 

 Welche Verpflichtungen habe ich? 
● Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie 
einige Pflichten, denen Sie nachkommen müssen. 
Unter anderem müssen Sie uns jeden Schaden unverzüglich 
schriftlich anzeigen und unsere Anweisungen für den Scha-
denfall befolgen. Dazu gehören insbesondere gebotene 
Maßnahmen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
● Jeder Feuer- oder Diebstahlschaden ist unverzüglich der 
zuständigen Polizeibehörde anzuzeigen. Bei Schäden im 
Ausland muss die Anzeige auch bei der Polizeibehörde Ihres 
Wohnortes erstattet werden 
● Weitere Pflichten finden Sie im beigefügten „Merkblatt 
für den Schadenfall“ 
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Yacht-Kaskoversicherung TV18 
 
 
Gegenstand des Versicherungsschutzes ist eine Wassersportfahrzeug-Kaskoversicherung gegen Totalverlust. Grundlage sind 
die besonderen Versicherungsbedingungen für die Wassersportfahrzeug-Kaskoversicherung (TV18) sowie die Vereinbarungen 
in der Police. 
 
Beachten Sie bitte, dass dieser Überblick weder eine Beratung noch ein Lesen der Vertragsbestimmungen ersetzt. 
Die Hinweise auf Seite 1-2 sind ebenfalls Bestandteil dieser Produktinformation. 
 
 

 Was ist versichert? 
✔ Die Wassersport-Kaskoversicherung gegen Totalver-
lust sichert Ihr im Versicherungsantrag bezeichnetes Boot 
und Gegenstände bei Totalverlust infolge Sinken, Brand, 
Blitzschlag, Explosion, höherer Gewalt und Diebstahl des 
ganzen Fahrzeugs. Näheres entnehmen Sie bitte den beige-
fügten Versicherungsbedingungen. 
✔ Weitere Leistungen, wie Aufwendungen zur Schadenab-
wendung und Schadenminderung, sowie Bergeleistungen, 
Wrackbeseitigung und -entsorgung sind gemäß den Bedin-
gungen mitversichert. 
✔ Im Schadenfall haftet der Versicherer bis zur Höhe des 
eingetretenen Schadens, maximal jedoch bis zu der im Ver-
sicherungsantrag genannten Versicherungssumme. 
 

 Was ist nicht versichert? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn 
sonst müssten wir einen unangemessen hohen Beitrag ver-
langen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versiche-
rungsschutz herausgenommen. 
✘ Teilschäden sind nicht versichert. 
✘ Bargeld, Schmuck, Pelze, Wertpapiere, portable Hard-

ware (Computer, Handys, elektronische Unterhaltungsmit-

tel), Software, Dateien, Lebensmittel, Urkunden, Wert- und 

Schmucksachen. 

✘ Schäden infolge des Diebstahls nicht gesicherter Trailer 
sind ebenfalls nicht versichert. 
 

 Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
! Bei Totalverlust oder konstruktivem Totalverlust der ge-
samten Yacht incl. Ausrüstung und Zubehör ist die Entschä-
digung der Zeitwert der Sachen am Schadentag. 
! Wurde der Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, kann 
eine Kürzung der Ersatzleistung entsprechend des Ausma-
ßes an grober Fahrlässigkeit vorgenommen werden. 
 

 Welche Verpflichtungen habe ich? 
● Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie 
einige Pflichten, denen Sie nachkommen müssen. 
Unter anderem müssen Sie uns jeden Schaden unverzüglich 
schriftlich anzeigen und unsere Anweisungen für den Scha-
denfall befolgen. Dazu gehören insbesondere gebotene 
Maßnahmen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
● Jeder Feuer- oder Diebstahlschaden ist unverzüglich der 
zuständigen Polizeibehörde anzuzeigen. Bei Schäden im 
Ausland muss die Anzeige auch bei der Polizeibehörde Ihres 
Wohnortes erstattet werden 
● Weitere Pflichten finden Sie im beigefügten „Merkblatt 
für den Schadenfall“ 

 
 
 


